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OHNE KOMMUNEN IST KEIN STAAT ZU MACHEN
DEUTSCHLAND ZUKUNFTSSICHER AUFSTELLEN

Deutschland befindet sich im Krisenmodus. Noch bevor 
die Folgen der Corona-Pandemie überwunden waren, 
folgte der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit 
explodierenden Energiekosten und einer hohen Infla-
tion. Mehr als eine Million Menschen flüchtete im Jahr 
2022 aus der Ukraine nach Deutschland, im Jahr 2023 
waren die Flüchtlingszahlen aus anderen Ländern so 
hoch wie seit dem Jahr 2016 nicht mehr. Dies alles trifft 
die Menschen und die Wirtschaft, vor allem aber auch 
die Städte und Gemeinden, in einer Situation, in der 
ohnehin zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen 
sind. Klima- und Energiewende, Integrations- und Bil-
dungspolitik, Digitalisierung – die aktuell relevanten 
Themen sind vielfältig und haben zugleich eine zentrale 
Gemeinsamkeit: Sie müssen von allen staatlichen Ebe-
nen gemeinsam bewältigt und finanziert werden. 

Ein Blick nach Deutschland im Jahr 2023: Die Infrastruk-
tur bröckelt. Allein bei den Kommunen ist ein Investi-

tionsrückstand von 166 Milliarden Euro aufgelaufen. 
Aber auch auf Schiene und Straßen und bei Klimaan-
passungs- und Klimaschutzmaßnahmen hinken wir 
deutlich hinterher. In einer Studie des Deutschen Ins-
tituts für Urbanistik aus dem Sommer 2023 wird der 
Investitionsbedarf für die Verkehrsinfrastruktur in 
Kommunen bis zum Jahr 2030 auf 372 Milliarden Euro 
beziffert. 

Die Wirtschaft ist in einer schwierigen Lage, als einzi-
ge große Volkswirtschaft befindet sich Deutschland in 
der Rezession. Ohne ein beherztes Eingreifen der Poli-
tik kann es keine Kehrtwende geben. Das gilt für ganz 
Deutschland und somit auch für die Städte und Gemein-
den. Der immense Investitionsbedarf auf kommunaler 
Ebene wird sich in den kommenden Jahren auf knapp 
eine Billion Euro belaufen. Diesen Bedarf werden die 
Städte und Gemeinden, erst recht in Zeiten knapper 
Kassen, nicht einmal im Ansatz bewältigen können. 

Die Grafik zeigt ein dauerhaft 
strukturelles Defizit der kommu-
nalen Ebene für die kommenden 
Jahre. Nicht berücksichtigt sind in 
der Prognose der Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzen-
verbände im Gesetzgebungsver-
fahren befindliche Legislativakte, 
wie insb. das Wachstumschan-
cengesetz. Ansonsten wäre das zu 
erwartende Defizit der 
kommunalen Ebene dauerhaft 
zweistellig negativ.����������������������������������������������������������������
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Kommunen zukunftsfähig machen

Deutschlands Kommunen leben seit Jahren von der Subs-
tanz. Dies ist umso bedrohlicher, je länger nicht investiert 
werden kann, denn umso höher sind die Folgekosten und 
die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürgerin-
nen und Bürger sowie den Standort Deutschland insge-
samt. Nicht zuletzt aufgrund des schlechten Zustandes 
von Schulen, Straßen oder Sportstätten wachsen die 
Zweifel der Menschen an der Leistungsfähigkeit des Staa-
tes. Dies ist eine Gefahr für unsere Demokratie. In einem 
Jahr, in dem die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, 
über die Zukunft Europas und allein in neun Bundeslän-
dern über die Kommunalpolitik der kommenden Jahre zu 
entscheiden, brauchen wir ein deutliches Signal und kon-
krete Pläne der etablierten Parteien für demokratie- und 
zukunftsfeste Kommunen in Europa. 

Dazu gehört ein klarer Plan, wie die kommunale Infra-
struktur gestärkt und wiederhergestellt werden kann 
und wie die hierfür notwendigen Investitionen ermög-
licht werden. Das wird nicht ohne eine nachhaltige 
Finanzierungsstrategie und eine Neuordnung der Fi-
nanzausstattung funktionieren. Nachdem das Bundes-
verfassungsgericht den Klima- und Transformations-
fonds gestoppt hat und wichtige Mittel für den Umbau 
der Energieerzeugung und den Klimaschutz fehlen, wird 
die Diskussion um die Finanzierung von Zukunfts- und 
generell Infrastrukturinvestitionen noch einmal dring-
licher. Städte und Gemeinden erwarten, dass Bund und 
Länder die Weichen für eine langfristige und umfassende 
Investitionsoffensive stellen. 

Wir dürfen gerade in Krisenzeiten nicht riskieren, dass 
die Menschen durch falsche Sparzwänge in ihrem unmit-
telbaren Lebensumfeld das Vertrauen in die politische 
Handlungsfähigkeit ihrer Repräsentanten verlieren.  

Gleichzeitig brauchen wir mehr Ehrlichkeit in der Po-
litik. Der Staat kann letztlich nur das verteilen, was er 
vorher an Steuern eingenommen hat. Aufgabe der Politik 
ist eben auch, Prioritäten zu setzen und transparent zu 
kommunizieren, dass nicht alles, was wünschenswert ist, 
kurzfristig oder auch nur mittelfristig finanzierbar sein 
wird. Um finanzielle Spielräume mit dem Schwerpunkt 
auf Investitionen zu sichern, brauchen wir vorüberge-
hend auch einen Stopp von neuen Leistungsgesetzen. 

Verhältnis von Bund, Ländern 
und Kommunen neu aufstellen 

Auch das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen müssen wir in unserem Grundgesetz neu auf-
stellen. Wir müssen sicherstellen, dass gerade Städte 
und Gemeinden finanziell so ausgestattet sind, dass sie 
ihre Aufgaben erfüllen und gleichzeitig finanziell wie-
der handlungsfähig werden. Dazu gehört, im Verhältnis 

Dr. Uwe Brandl, Präsident 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

„
Wir brauchen 
eine nachhaltige 
Finanzierungs-
strategie für 
kommunale 
Investitionen. 
Bund und Länder müssen dafür 
die Weichen stellen."
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Bund und Kommunen, das Konnexitätsprinzip nach dem 
Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ festzuschreiben und 
mit dem entsprechenden Instrumentarium zu verse-
hen. Zusätzlich ist es notwendig, die neuen, gewaltigen 
Herausforderungen Klimaschutz, Klimaanpassung und 
Migrationspolitik im Grundgesetz anders zu adressieren. 
Der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die in die-
sen Politikfeldern liegt, muss stärker als bisher Rechnung 
getragen werden. Die Finanzierung dieser Bereiche sollte 
daher als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern 
im Artikel 91a des Grundgesetzes normiert werden. So 
ist eine dauerhafte anteilige Finanzierung durch diese 
beiden föderalen Ebenen sichergestellt und die Städte 
und Gemeinden gewinnen in diesem Bereich ein Stück 
Handlungsfähigkeit zurück. 

Prozesse verschlanken, 
Investitionen hochfahren

Um Zeit, Mittel und Handlungsspielräume zu gewin-
nen, muss der vom Bundeskanzler geforderte Deutsch-

land-Pakt mit Bürokratieabbau, Beschleunigung von 
Genehmigungen und Investitionen rasch zu einem kon-
kreten, gemeinsamen Programm von Bund, Ländern und 
Kommunen werden. Dazu gehört auch die Bereitschaft, 
etablierte Bürokratiezöpfe abzuschneiden sowie Verfah-
ren zu verschlanken und zu beschleunigen. Erforderlich 
sind beispielsweise Präklusionsfristen bei Investitionen, 
sodass Einwendungen nur bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt geltend gemacht werden können sowie eine 
Reduzierung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsre-
gelungen bei Investitionen in Klimaschutz und Klimaan-
passung. 

Ebenso braucht es eine Reduzierung der Planfeststel-
lungsverfahren und der Bürgerbeteiligung auf Kernele-
mente bei besonders wichtigen Projekten und die kon-
sequente Digitalisierung von Genehmigungen sowie die 
Einführung von seriellen Baugenehmigungen, die in allen 
Ländern akzeptiert werden.

Zu einer guten Finanzausstattung und einer Investitions-
offensive muss eine klare Entschlackung der festgefah-

Quelle: Desatis;  Gra�k DStGB 2023
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Seit mehr als 20 Jahren sind die 
Nettoanlageinvestitionen in den 
Kommunen negativ. Dies macht 
deutlich, dass im Bereich der 
Infrastrukturen nunmehr seit 
Jahrzehnten ein stetiger Subs-
tanzverlust zu verzeichnen ist. 
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renen Strukturen und eine ehrliche Bestandaufnahme 
der Leistungsfähigkeit des Staates treten. Auch hier gilt: 
Nicht eine föderale Ebene allein kann die Kehrtwende in 
der Politik schaffen. Auch die Kommunen sind gefordert, 
nicht nur neue Regelungen zu fordern oder einzuführen, 
sondern etwa einen eigenen Stadtpakt für Bürokratieab-
bau zu beschließen und die eigenen Satzungen so weit 
wie möglich zu entschlacken. 

Die Kommunen sind als bürgernächste Ebene erster Ad-
ressat der Sorgen und Wünsche der Bürgerinnen und 
Bürger. Gerade in Krisenzeiten sind sie Stabilitätsanker 
und Garanten der Demokratie. Aufgabe und Verpflich-
tung der Bundespolitik ist es daher, sie handlungsfähig 
zu machen und zu stärken. Denn ohne Kommunen ist 
kein Staat zu machen.

Kommunen sind 
Stabilitätsanker 
und Garanten 
der Demokratie. 
Die Politik muss 
sie handlungsfähig 
machen und stärken.“ 

Dr. André Berghegger, Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

„

Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft (IW);  Gra�k DStGB 2023
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Deutschland befindet sich im 
Krisenmodus. Im Gegensatz zu 
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wird für Deutschland ein nega-
tives Wirtschaftswachstum von 
0,5 Prozent für das Jahr 2024 
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MIGRATIONSPOLITIK NEU AUFSTELLEN 

Die meisten Städte und Gemeinden sind bei der Auf-
nahme, Versorgung und Unterbringung an ihrer Leis-
tungsgrenze angelangt. Die personellen, räumlichen 
und finanziellen Ressourcen sind weitgehend erschöpft. 
Sowohl auf der Landesebene, vor allem aber in den 
Kommunen, stehen keine Unterbringungsmöglichkei-
ten mehr zur Verfügung oder lassen sich nur noch un-
ter größten Schwierigkeiten finden. Die Situation in 
den Kitas und den Schulen ist mit Blick auf die zusätz-
lichen Kinder vielerorts höchst angespannt und kann 
dazu führen, dass der Bildungserfolg der Kinder und Ju-
gendlichen gefährdet wird. Die Integrationskurse sind 
überlastet, die Zugänge zu Arbeit und Ausbildung da-
mit erschwert. Gelingende Integration ist unter solchen 
Rahmenbedingungen kaum mehr möglich. Das liegt an 
der großen Zahl von Asylsuchenden und Geflüchteten. 
Neben über 1 Million Geflüchteten aus der Ukraine ha-
ben allein in diesem Jahr mehr als 300.000 Asylsuchen-
de ihren Erstantrag in Deutschland gestellt. Dies ist der 
höchste Wert seit dem Jahr 2016.

Zu den ohnehin hohen Zahlen von Geflüchteten lässt 
auch die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten und weite-
ren Kriegs- und Krisengebieten erwarten, dass die Zahlen 
weltweit weiter steigen werden. Darüber hinaus drohen 
die Akzeptanz und positive Grundhaltung in der Bevölke-
rung für die Aufnahme und Integration von Geflüchteten 
und Menschen mit Migrationshintergrund verloren zu 
gehen. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern, aber 
auch repräsentative Umfragen, belegen, dass die Unzu-
friedenheit mit der Migrationspolitik wächst und die 
Bürgerinnen und Bürger daran zweifeln, ob der Staat in 
der Lage ist, die aktuellen Probleme zu lösen. 

Bund-Länder Migrationsgipfel

Nachdem weder das Spitzengespräch von Bund, Ländern 
und Kommunen im Februar 2023, der sich anschließen-
de sogenannte Follow-Up-Prozess noch die Besprechun-
gen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Mai 
sowie der Ministerpräsidentenkonferenzen im Juni und 
im Oktober 2023 ausreichende Antworten auf die drän-

genden Probleme gegeben und konkrete Entlastungen 
für die Kommunen gebracht haben, konnten die Regie-
rungschefinnen und -chefs der Länder schließlich am 6. 
November 2023 eine Einigung mit dem Bundeskanzler 
über wichtige Fragen der Migrations- und Flüchtlings-
politik erreichen. Insbesondere die Einführung einer 
Pro-Kopf-Pauschale abhängig von der tatsächlich in 
Deutschland ankommenden Zahl der Schutzsuchenden, 
die Leistungskürzungen für Asylbewerber sowie die 
Unterstützung bei der Unterbringung können die Kom-
munen finanziell unmittelbar entlasten. Inzwischen 
wurden zudem Rechtsänderungen zur Verbesserung 
der Rückführung, für einen besseren Datenaustausch 
über das Ausländerzentralregister und einen frühzeiti-
geren Zugang zum Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht. 
Gleiches gilt für die Erweiterung der Liste sicherer Her-
kunftsstaaten um Georgien und die Republik Moldau. 

Illegale Migration bekämpfen

Aus Sicht des DStGB sind die Einigung sowie die bereits 
ergriffenen Maßnahmen ein wichtiges Signal in die Gesell-
schaft, dass Bund und Länder die Migrationspolitik neu 
ordnen wollen. Die beschlossenen Maßnahmen müssen 
nun ohne Zeitverzug umgesetzt werden. Darüber hinaus 
sind noch mehr Zugeständnisse und Maßnahmen von 
Bund und Ländern notwendig, um die Kommunen wieder 
handlungsfähig zu machen. Hierzu gehört vor allem die il-
legale Migration in Europa zu begrenzen und zu steuern. 
Die hierzu verabredeten Maßnahmen werden zumindest 
nicht kurzfristig zu einem deutlichen Rückgang der Zu-
zugszahlen führen. Deshalb müssen vor allem die Liste 
sicherer Herkunftsländer und die Rückführung in diese 
Länder durch weitere Rückführungsabkommen auf den 
Weg gebracht werden. 

Es ist zu begrüßen, dass der Bund künftig eine Pro- 
Kopf-Pauschale in Höhe von 7.500 Euro pro Asylerstan-
tragsteller und abhängig vom Zugangsgeschehen über-
nehmen will. Dies geht weit über die bisher für das Jahr 
2024 in Aussicht gestellte Gesamtpauschale von lediglich 
1,25 Milliarden Euro hinaus. Dagegen fehlen jedoch fi-
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nanzielle Zusagen im Bereich der Kosten der Unterkunft, 
das heißt für alle anerkannten Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber, Asylsuchende und ukrainische Geflüchte-
te, die Bürgergeld oder Leistungen nach dem SGB II/XII 
erhalten sowie für Geduldete. Zudem wurden keine Ver-
einbarungen zur Finanzierung der Integration, zu den 
unbegleiteten Minderjährigen sowie zur Digitalisierung 
der Kommunen ab dem Jahr 2024 getroffen. Damit wer-
den die Kommunen weiterhin weitgehend allein gelassen. 

Digitalen Flüchtlingsausweis einführen

Die Einführung einer Bezahlkarte kann vorübergehend 
sinnvoll sein, sofern es eine bundeseinheitliche Lösung 
gibt, die flächendeckend, flexibel und mit möglichst 
geringem Aufwand in den Kommunen genutzt wer-
den kann. Perspektivisch sollte die Bezahlkarte jedoch 
nur ein Zwischenschritt auf dem Weg hin zu einem di-
gitalen Flüchtlingsausweis sein, der auch weitere In-
formationen zum Asylverfahren, zur beruflichen Qua-
lifikation und zur Identität enthält. So könnten auch 
bei einem Wechsel des Aufenthaltsstatus die Funkti-
onen einer solchen Karte anpasst werden. Der DStGB 

hat bereits Gespräche mit dem International Centers 
for Migration Policy Development (ICMPD) zur Ent-
wicklung einer digitalen Flüchtlingskarte begonnen.  

Um die Kommunen bei der Bewältigung der Migrationsauf-
gaben nachhaltig und verlässlich entlasten und unterstüt-
zen zu können, ist eine Neuausrichtung der Migrationspo-
litik erforderlich, mit dem Ziel, den Zuzug zu begrenzen 
und besser zu steuern. Mittel- und langfristig ist es erfor-
derlich, dass die Finanzierung der Aufgabe Migration im 
Grundgesetz als Gemeinschaftsaufgabe abgesichert ist. 
Damit einhergehen sollte die Einführung eines Migrati-
onsgesetzbuchs, welches alle bestehenden Regelungen in 
einem Gesetz zusammenführt und harmonisiert. Es sollte 
insbesondere die Zuständigkeit des Bundes für Abschie-
bungen und Rückführungen, klare Zuständigkeitsregelun-
gen bei Integrationsmaßnahmen, Regelungen zum Daten-
austausch und Zugriff auf alle notwendigen Register durch 
die beteiligten Behörden enthalten. Zudem sind auch Ab-
weichungsmöglichkeiten von Standards (beispielsweise 
Gruppen- oder Klassengrößen in Kita und Schule) festzu-
schreiben, um notwendigen Zugang zu Einrichtungen zu 
Integrationszwecken zu ermöglichen.

ENTWICKLUNG DER JÄHRLICHEN 
ASYLANTRAGSZAHLEN* SEIT 1995

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Gra�k: DStGB 2023

2000 2005 2009 ´15 ´16
0

200.000

400.000

600.000

800.000
745.545

47
6.

64
9

28
.0

18

11
7.

64
8









42
.9

08



2014

20
2.

83
4



´17

22
2.

68
3



´18

18
5.

85
3



* Erst- und Zweitanträge

´19

16
5.

93
8

 12
2.

17
0



19
0.

81
6



24
4.

13
2*

*



ca
. 3

30
.0

00



** Ohne Ukraine

´20 2023´22´21

Zahlen, Fakten und Statistiken zu 
Entwicklungen und Hintergrün-
den des Zuzugs von Asylantrag-
steller*innen als auch ukraini-
schen Geflüchteten sind abrufbar 
unter obenstehendem QR-Code.

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/


10   BILANZ 2023 | AUSBLICK 2024

KOMMUNALE INVESTITIONEN ERMÖGLICHEN

Die Kommunalfinanzen befinden sich in dramatischer 
Schieflage. Die Ausgaben steigen sehr deutlich und 
können nicht mehr durch entsprechende Einnahmen 
aufgefangen werden. Ergebnis ist, dass die Kommunal-
haushalte strukturell unterfinanziert sind und in den 
kommenden Jahren mit zweistellig negativen Finanzie-
rungsdefiziten zu rechnen ist. Bund und Länder müssen 
hier aktiv gegensteuern, da ansonsten die notwendigen 
Investitionen, etwa im Bereich Mobilität, Energie und 
Klima, nicht stattfinden können und negative Auswir-
kungen auf den Wirtschaftsstandort zu erwarten sind.

Entwicklung der Einnahmen 
und Ausgaben

Nach den aktuellen Ergebnissen des Arbeitskreises 
Steuerschätzungen setzt sich die nominell weiterhin 
positive Entwicklung der Steuereinnahmen fort. Im Jahr 
2024 werden die Städte und Gemeinden mit Steuerein-

nahmen in Höhe von 145,9 Milliarden Euro rechnen kön-
nen, im Jahr 2025 dann mit 154,6 Milliarden Euro. Das 
weiter moderate Wachstum ist jedoch durch die Inflati-
on und die damit deutlich stärker steigenden Ausgaben 
teuer erkauft. Nicht berücksichtigt sind in der Schätzung 
vom Oktober 2023 noch im Gesetzgebungsverfahren be-
findliche Legislativvorschläge, wie unter anderem das 
sogenannte Wachstumschancengesetz, welches massive 
Steuermindereinnahmen für die gemeindliche Ebene 
zur Folge hat. Hinzu kommt, dass für 2024 vom Institut 
der Deutschen Wirtschaft IW ein Schrumpfen des BIP 
angenommen wird. 

Besonders der Streit um den Bundeshaushalt verunsi-
chert die Unternehmen, viele stellen ihre Investitionsent-
scheidungen zurück. Staatsausgaben in Höhe von über 
20 Milliarden Euro fallen weg, alleine das drückt das BIP 
um rund 0,5 Prozent nach unten. Im schlimmsten Fall ist 
sogar ein Rückgang von einem Prozent möglich.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Gra�k DStGB 2023
Angaben in Mrd. Euro
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Während die Ausgaben für sozi-
ale Leistungen weiter dynamisch 
steigen, ist für die kommenden 
Jahre aufgrund der schwieri-
gen Finanzlage der Städte und 
Gemeinden trotz Investitionsstau 
und notwendigen massiven Zu-
kunftsinvestitionen eine Stag-
nation bei den Investitionen zu 
befürchten.
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Der Investitionsrückstand der 
Kommunen belief sich im Jahr 
2023 laut dem KfW-Kommunal-
panel auf 166 Milliarden Euro. 
Damit ist er gegenüber den 
Vorjahren weiter angewachsen. 
Besonders hoch ist der Investi-
tionsrückstand im Bereich der 
Schulen (47,4 Milliarden Euro) 
und bei den Straßen 
(38,6 Milliarden Euro).

Die Entwicklung auf der Ausgabenseite wird geprägt von 
steigenden Aufwendungen für soziale Leistungen, inklu-
sive hoher flüchtlingsinduzierter Mehrausgaben, und 
merklich ansteigende  Personalausgaben. Letztere Aus-
gabensteigerung rührt vor allem aus dem für die öffent-
liche Hand teuersten Tarifabschluss aller Zeiten im Jahr 
2023. Allein tarifbedingt müssen die Kommunen daher 
im Jahr 2024 mit Personalmehrausgaben in Höhe von 
11 Milliarden Euro rechnen. Hinzu kommen seit dem 
Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine 
verdoppelte Ausgaben für Energie (zuvor jährlich rund 
fünf Milliarden €) sowie allgemeine inflationsbedingte 
Steigerungen bei den Sachaufwendungen. Zudem setzt 
die Zinswende finanzschwache und hochverschuldete 
Städte und Gemeinden immer stärker unter Druck.

Kommunale Investitionen

Der kommunale Investitionsrückstand ist mit zuletzt 166 

Milliarden Euro weiterhin besorgniserregend hoch. Am 
höchsten ist der Investitionsstau in den Bereichen Schulen 
und Straßen. Hinzu kommen notwendige Zukunftsinves-
titionen in den Bereichen Klimaanpassung, Energie- und 
Mobilitätswende sowie Digitalisierung und vielem mehr.

Angesichts der äußerst schwierigen Haushaltssituation 
werden die kommunalen Investitionen in den kommen-
den Jahren netto mit Blick auf den Wertverfall beste-
hender Infrastrukturen merklich negativ sein. Zudem 
besteht fiskalisch kaum Spielraum für Erhaltungsmaß-
nahmen und die Umsetzung eigentlich notwendiger in-
vestiver Transformationsherausforderungen etwa in den 
Bereichen Mobilität, Energie und Klima, die sich im kom-
menden Jahrzehnt allein auf kommunaler Ebene auf ins-
gesamt über eine Billion Euro belaufen werden. 

Zu den finanziellen Hürden kommen zudem nicht-mone-
täre Investitionshemmnisse, wie unter anderem überbor-

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2023; Gra�k DStGB 2023
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dende Bürokratie, lange Klageverfahren sowie begrenzte 
Personalkapazitäten in Bauwirtschaft und Kommunen 
hinzu.

Ausblick

Die Haushalte der Städte und Gemeinden sind angesichts 
weiter explodierender Ausgaben bei nur leicht steigen-
den Einnahmen dauerhaft strukturell unterfinanziert. 
Um die Kommunalhaushalte strukturell wieder in solide 
Bahnen zu lenken, braucht es endlich eine echte Konne-
xität, die auch nachträgliche Standardanpassungen und 
Kostensteigerungen berücksichtigt. Außerdem ist ein 
größerer Anteil an den Gemeinschaftssteuern notwen-
dig. Konkret ist der gemeindliche Anteil an der Umsatz-
steuer zu erhöhen. Für die zusätzlichen Umsatzsteuer-
punkte ist auch der Verteilschlüssel anzupassen. Hier ist 
mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
allein auf eine Verteilung nach Einwohnern abzustellen. 

Kurzlebige Hilfsprogramme lösen nicht das strukturelle 
Problem des Defizits, sind zudem wenig flexibel und füh-
ren häufig zu einem übermäßigen Verwaltungsaufwand, 
der von finanzschwachen und kleinen Kommunen meist 
nicht zu stemmen ist. Angesichts der historischen Di-
mension der Transformationsaufgabe in den Bereichen 
Mobilität, Energie und Klima kann gleichwohl ein von 
Bund und Länder aufgelegter langfristiger kommunaler 
Investitionsfonds sinnvoll sein, solange mit Pauschalen 
gearbeitet wird und der Verwaltungsaufwand gering ist. 
Dann kämen die positiven Aspekte eines solchen Fonds 
zum Tragen: Zum einen würden Kommunen und Bau-
wirtschaft langfristig Planungssicherheit erhalten. Zum 
anderen wäre ein solcher Investitionsfonds zugleich 
auch ein Konjunkturprogramm, da mit jedem Euro öf-
fentliche Investition drei bis sieben Euro an privaten 
Investitionen geschaffen werden. Damit könnten die Le-
bensbedingungen vor Ort und die Lage der Wirtschaft 
verbessert werden.

Mit Blick auf die Konjunktur kontraproduktiv ist hinge-
gen eine weitere Schwächung der kommunalen Einnah-
mebasis, wie zum Beispiel durch das Wachstumschan-
cengesetz mit gemeindlichen Mindereinnahmen von 
über drei Milliarden Euro. Da der Großteil der kommu-
nalen Ausgaben gebunden ist, bleibt vielen Kommunen 
allein schon haushaltsrechtlich nur die Möglichkeit, In-
vestitionen zu streichen oder die Hebesätze bei Gewer-
be- und Grundsteuer zu erhöhen.

Angesichts der enormen Zukunftsherausforderungen 
und der sich auch auf Ebene des Bundes und der Länder 
zuspitzenden finanziellen Lage stehen die öffentlichen 
Finanzen vor einer Zeitenwende. Bund, Länder und Kom-
munen müssen sich unweigerlich der Diskussion stellen, 
welche staatlichen Leistungsversprechen wirklich not-
wendig sind. In der Konsequenz könnten Leistungsver-
sprechen der öffentlichen Hand zu priorisieren und mög-
licherweise auch zu revidieren sein.

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/
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WÄRMEWENDE REALISTISCH GESTALTEN

Der schlafende Riese der Energiewende – die Wärme-
wende – ist in den vergangenen Monaten geweckt wor-
den. Im Zusammenspiel sollen die Novelle des Gebäude-
energiegesetzes (GEG) und das Wärmeplanungsgesetz 
(WPG) zum 1. Januar 2024 die klimaneutrale Transfor-
mation der Wärmeversorgung in Deutschland einleiten. 
Dabei soll die kommunale Wärmeplanung die Grundla-
ge für die Maßnahmen des GEG bilden. Das Miteinander 
von Wärmeplanung und Heizungstausch ist essenziell, 
damit Kommunen, Stadtwerke, Gebäudeeigentümerin-
nen und Wirtschaft einheitliche Rahmenbedingungen 
vorfinden und eine übergreifende Planungssicherheit 
gewährleistet wird.

Die Kommunen nehmen bei der Wärmewende eine 
Schlüsselrolle ein. Daher müssen die erforderlichen pla-
nerischen, infrastrukturellen und finanziellen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Dies betrifft die Erstellung 
der Wärmepläne in den kommenden Jahren, vor allem 
aber den erforderlichen Umbau der Wärmeversorgungs-
infrastruktur in den kommenden Jahrzenten. Die erfor-
derlichen Maßnahmen muss die Politik in einem ver-
lässlichen und geordneten Prozess gemeinsam mit den 
Kommunen und Ländern gestalten und kommunizieren. 

Novelle des Gebäudeenergiegesetzes

Die vom Bundestag im September verabschiedete Novelle 
des Gebäudeenergiegesetzes sieht vor, dass jede neu  
eingebaute    Heizung    zu mindestens 65 Prozent mit er- 
neuerbaren Energien betrieben wird. Der Deutsche  
Städte- und Gemeindebund hat sich im Gesetzgebungs- 
verfahren stets für praxisgerechtere Erfüllungsziele, eine 
Festschreibung des Quartiersansatzes und mehr Techno- 
logieoffenheit eingesetzt. Vor allem aber stand die not-
wendige Abstimmung der Regelungen im GEG mit 
denen im  WPG im Vordergrund. Die Regelungen des GEG 
sollen nun für Neubauten außerhalb von Baulücken ab 
dem Jahr 2024, für Bestandsbauten in Gemeinden mit 

mehr als 100.000 Einwohnern ab dem 30.06.2026 und 
in Bestandsbauten in Gemeinden mit bis zu 100.000 Ein-
wohnern ab dem 30.06.2028 gelten, wenn nicht bis dahin 
eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Der Gebäude-
eigentümer kann beim Neu-Einbau oder Ersatz-Einbau 
zwischen verschiedenen Erfüllungsmöglichkeiten wäh-
len. Neben dem Anschluss an ein Wärmenetz kommt 
dabei auch der Einbau einer elektrisch angetriebenen 
Wärmepumpe, der Einbau einer Stromdirektheizung, ei-
ner solarthermischen Anlage oder einer Heizungsanlage 
auf Basis von grünem oder blauem Wasserstoff in Frage.

Wärmeplanungsgesetz

Die Vorgaben aus dem GEG sollen erst greifen, wenn eine 
kommunale Wärmeplanung vorliegt. Diese soll somit als 
Planungsgrundlage sowohl für Versorger als auch Ge-
bäudeeigentümer dienen. 

Das Wärmeplanungsgesetz soll zum 1.01.2024 die flä-
chendeckende kommunale Wärmeplanung für Kom-
munen verpflichtend ausgestalten. Für Gemeindegebie-
te mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen bis zum 
30.06.2026, für alle anderen Gemeindegebiete spätestens 
bis zum 30.06.2028 Wärmepläne erstellt werden. Dabei 
soll ein Wärmeplan den Beschluss zur Durchführung der 
Planung, eine Eignungsprüfung des beplanten Gebietes, 
eine Analyse der jeweiligen Wärmepotenziale, ein Ziels-
zenario zur langfristigen Entwicklung der Wärmever-
sorgung sowie eine Umsetzungsstrategie enthalten. Im 
Rahmen der Planung erfolgt eine Einteilung in voraus-
sichtliche Wärmeversorgungsgebiete, also Wärme- bzw. 
Wasserstoffnetzgebiete oder Gebiete für die dezentrale 
Wärmeversorgung (zum Beispiel über Wärmepumpen).

Für die Gebiete kleiner Gemeinden bis 10.000 Einwohner 
ist bundesgesetzlich ein vereinfachtes Verfahren ange-
legt. Kleinere benachbarte Gemeindegebiete können bei 
der Wärmeplanung zusammenarbeiten und gegebenen-
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falls gemeinsame Wärmepläne erstellen (sogenanntes 
Konvoi-Verfahren). Die Dekarbonisierung von Wärme-
netzen wird im WPG ebenfalls verbindlich geregelt: Bis 
zum Jahr 2030 müssen bestehende Wärmenetze zu 30 
Prozent aus EE, unvermeidbarer Abwärme oder einer 
Kombination hieraus betrieben werden. Bis zum Jahr 
2040 muss der Anteil mindestens 80 Prozent betragen. 
Der Wärmenetzbetreiber soll von diesen Zwischenzie-
len insbesondere dann befreit werden können, wenn 
seine Planungen einen anderen Zeitplan vorsehen, so-
lange sie auf eine vollständige Dekarbonisierung bis 
zum Jahr 2045 hinauslaufen.

Wärmewende mit Plan und Augenmaß

Mit den enger gefassten Erfüllungsfristen und der Aus-
weitung einer Verpflichtung zur Wärmeplanung auf 
alle Gemeinden, unabhängig von ihrer Größe, wird der 
Druck auf die Kapazitäten der Verwaltungen und der 
Planungsbüros noch einmal erhöht. Daher sind die Fris-
ten für das Aufstellen von Wärmeplänen bis Juni 2026 
für Städte ab 100.000 Einwohnern und bis Juni 2028 für 
alle übrigen Kommunen zu ambitioniert und flächende-
ckend für alle Kommunen nicht leistbar. Entsprechend 
ist auch die Beendigung der Übergangsfristen im GEG 
anzupassen.

Für Gemeinden unter 20.000 Einwohnern muss zudem 
ein vereinfachtes Verfahren für die Wärmeplanung 
gelten, um eine praxisgerechte und unbürokratische 
Umsetzung zu gewährleisten. Außerdem gilt es, die 
Ausgestaltung der anstehenden Bundesregelung in 
Landesgesetzen zeitnah voranzutreiben, denn es muss 
sichergestellt werden, dass die Aufgabe der kommuna-
len Wärmeplanung unter dem Gesichtspunkt der Kon-
nexität vorbehaltlos finanziell ausgeglichen wird. In der 
Folge muss ebenfalls der notwendige Aus- und Umbau 
der Versorgungsinfrastrukturen massiv und nachhaltig 
durch Förderprogramme unterstützt werden. Dazu muss 

das WPG mit einem Fördergesetz für die Infrastruktur 
verknüpft werden. Für die Dekarbonisierung der Wär-
meinfrastruktur ist ein immenser Investitionsaufwand 
nötig: Wärmenetze müssen geplant und ausgebaut wer-
den, Energienetze ertüchtigt, Wärmeerzeugungs- und 
Speicheranlagen ausgebaut werden. Hinzu kommen die 
energetische Sanierung und der Umbau von Gebäuden 
und Quartieren. Schließlich muss dort, wo Wasserstoff 
keine Anwendung findet, über die Zukunft und Finanzie-
rung der Gasnetzinfrastruktur gesprochen werden. 

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/
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Quelle: DWD - Deutscher Wetterdienst; Gra�k DStGB 2023

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

vieljähriger Mittelwert (1961-1990): 8,2°C
linearer Trend (1880-2021): +1,6 K

Te
m

pe
ra

tu
ra

no
m

al
ie

 [K
]

1890 1920

positive
negative

Anomalie

201019801950

TEMPERATURANOMALIEN 
DEUTSCHLAND JAHR 1881-2021
REFERENZZEITRAUM 1961-1990

Der lineare Anstieg der 
Temperaturanomalien 
setzt sich stetig fort.

KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ STÄRKEN

Der Klimawandel und seine Folgen stellen Städte und Ge-
meinden vor große Herausforderungen. Extremwetterer-
eignisse wie Starkregen, aber auch langanhaltende Hitze- 
und Dürreperioden sind in den Kommunen schon heute 
deutlich spürbar. Die daraus resultierenden Belastungen 
und Risiken werden sowohl in dichtbesiedelten Städten 
als auch in Gemeinden des ländlichen Raums künftig wei-
ter steigen. Um die Kommunen langfristig resilient und 
lebenswert zu gestalten, bedarf es in den kommenden 
Jahren neben stärkeren Bemühungen im Bereich des Kli-
maschutzes auch umfassender Anpassungsprozesse. Die 
zu ergreifenden Maßnahmen sind immens, weshalb zur 
Bewältigung starke und handlungsfähige Städte und Ge-
meinden notwendig sind. 

Sektorübergreifende Betrachtung 
beim Klimaschutz sinnvoll

Im Jahr 2023 wurde das Klimaschutzgesetz novelliert. Das 
Gesetz hat das Ziel, bis zum Jahr 2045 Treibhausgasneut-
ralität in Deutschland zu erreichen, sodass der Beitrag zur 

Begrenzung der globalen Erderwärmung auf maximal 1,5 
Grad Celsius geleistet werden kann.

Durch die Novelle gelten weiterhin die gesetzlich fixierten 
Gesamtemissionsmengen und sollen bis zum Jahr 2030 in 
der Summe eingehalten werden. Dabei wird eine mehr-
jährige und sektorübergreifende Gesamtrechnung aus-
schlaggebend für weitere Maßnahmen zur Verminderung 
der Treibhausgas-Emissionen.

Der DStGB sieht in der sektorübergreifenden Betrachtung 
einen pragmatischen und sinnvollen Ansatz. Wichtig wird 
auch weiterhin sein, die Kommunen als maßgebliche Um-
setzungsebene bei Klimaschutzaktivitäten wirksam und 
nachhaltig zu unterstützen.

Klimaschutzprogramm 
zeitnah umsetzen

Auch das Klimaschutzprogramm wurde im Jahr 2023 an-
gepasst und von der Bundesregierung beschlossen. Das 
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neue Klimaschutzprogramm bündelt die Anstrengungen 
zur Erreichung der nationalen und europäischen Klima-
schutzziele. Mit den im Programm enthaltenen Klima-
schutzmaßnahmen kann die Bundesregierung bis zu 80 
Prozent der bestehenden Klimaschutzlücke bis zum Jahr 
2030 schließen.

Im Bereich der Energiewirtschaft sind die erhöhten Aus-
bauziele Erneuerbarer Energien, sowie die gesetzliche 
Verankerung der Flächenzielvorgabe von zwei Prozent für 
Windenergie an Land berücksichtigt. Es muss in jedem 
Fall gewährleistet sein, dass der Ausbau Erneuerbarer 
Energien vor Ort umsetzbar ist. Dazu ist die Beibehaltung 
der kommunalen Steuerungshoheit und eine finanzielle 
Beteiligung von Kommunen unerlässlich. Im Gebäude-
bereich ist neben dem novellierten Gebäudeenergiege-
setz auch das Wärmeplanungsgesetz berücksichtigt. Hier 
ist wesentlich, dass die angekündigten Fördervorhaben 
schnellstmöglich umgesetzt werden. Im Verkehrsbereich 
sind der beschleunigte Antriebswechsel im LKW-Verkehr 
und mehr Handlungsspielraum für die Mobilitätswende 
auf kommunaler Ebene vorgesehen. Dies sind positive An-
satzpunkte, jedoch sind die genannten Maßnahmen wei-
terhin unzureichend. Damit die umsetzenden Städte und 
Gemeinden wirklich spürbare zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen können, müssen die Vorhaben ausreichend kon-
kret und finanziell entsprechend ausgestattet sein.

Finanzierung von Klimaanpassungsmaß-
nahmen muss sichergestellt sein

Da die klimawandelbedingten Folgewirkungen schon heu-
te in den Städten und Gemeinden deutlich spürbar sind, ist 
außerdem ein Schwerpunkt auf die Klimafolgenanpassung 
zu legen. Es darf nicht nur darum gehen, Schäden nach Ex-
tremwetterereignissen zu beseitigen, sondern mit klugen 
Konzepten vorzubeugen und geeignete Anpassungsmaß-
nahmen zu ergreifen.

Aus diesem Grund hat der Bund in diesem Jahr ein Klima-
anpassungsgesetz beschlossen, das Klimaanpassungsstra-
tegien und -maßnahmen für Bund, Länder und auch Kom-
munen verbindlich vorschreibt.

Neben einer vorsorgenden Klimaanpassungsstrate-
gie des Bundes sieht das Gesetz unter anderem ein 
Berücksichtigungsgebot vor. Dieses regelt, dass alle 
Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und 
Entscheidungen das Ziel des Gesetzes fachübergreifend 
und integriert berücksichtigen müssen. Für die Län-
der sieht das Gesetz vor, dass sie eigene vorsorgende 
Klimaanpassungsstrategien mit Maßnahmenplänen 
vorlegen und umsetzen. Darüber hinaus muss für das 
Gebiet jeder Gemeinde und jedes Kreises ein integrier-
tes Klimaanpassungskonzept aufgestellt werden. Die 
Länder können jedoch bestimmen, dass für das Gebiet 
einer Gemeinde unterhalb einer zu bestimmenden Grö-
ße kein derartiges Konzept aufgestellt werden muss, 
solange ihr Gebiet durch ein Konzept des Kreises abge-
deckt ist.

Städten und Gemeinden droht dennoch ein erhebli-
cher administrativer und finanzieller Aufwand, der 
angesichts der noch offenen Länderregelungen sowohl 
durch die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten 
als auch durch die dann umzusetzenden Maßnahmen 
zur Klimaanpassung entstehen wird.

Finanzierungsbedarf und 
kommunale Investitionen

Umso wichtiger ist es, dass Bund und Länder den Kom-
munen eine verlässliche Finanzierungs- und Förderku-
lisse zur Verfügung stellen. Hierauf hat der DStGB im Jahr 
2023 wiederholt hingewiesen. Die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes aus dem November 2023 
zur Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit des zweiten 
Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 verschärft die Situa-
tion weiter. Zwar soll der Klima- und Transformations-
fond (KTF) das zentrale Instrument beim Klimaschutz 
bleiben. Der Fonds wird sich aber für das Jahr 2024 um 
12 Milliarden Euro reduzieren. Bis 2027 sollen sich die 
Kürzungen sogar auf 45 Milliarden belaufen. Bund und 
auch die Länder sind daher aufgerufen, einen langfristi-
gen und verlässlichen Finanzierungsrahmen für den Be-
reich Klimaschutz und Klimaanpassung bereitzustellen.
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Die Kommunen haben im Jahr 2021 insgesamt 2,9 Milli-
arden Euro für Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen 
ausgegeben. Auch in den kommenden Jahren sind hierfür 
durchschnittlich 2,5 Milliarden Euro pro Jahr eingeplant. 
Für die Klimaanpassung wie zum Beispiel Maßnahmen 
zum Schutz gegen Hochwasser und Starkregen veran-
schlagen die Kommunen derzeit zusätzlich rund eine Mil-
liarde Euro pro Jahr. Damit entfielen mit zusammen knapp 
vier Milliarden Euro rund 15 Prozent aller verausgabten 
kommunalen Investitionen auf Klimaschutz und Klimaan-
passung. Klar ist allerdings, dass zukünftig von deutlich 
steigenden Investitionen ausgegangen werden muss.

Um in Deutschland Klimaneutralität bis zur Mitte des 
Jahrhunderts zu erreichen, sind gesamtwirtschaftliche 
Investitionen in Höhe von rund fünf Billionen Euro er-
forderlich. Auf die öffentliche Hand entfallen davon rund 
500 Milliarden Euro und auf die Kommunen schätzungs-
weise rund 150 Milliarden Euro. Städte und Gemeinden 
müssten damit mindestens 5,8 Milliarden Euro pro Jahr 
in Klimaschutzmaßnahmen investieren, um bis zum Jahr 
2045 ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leis-
ten. Angesichts der zunehmend kritischen öffentlichen 
Finanzlage bedarf es daher einer planbaren und langfris-
tigen finanziellen Unterstützung der Kommunen durch 
Bund und Länder.

Städte und Gemeinden
als Schlüsselakteure stärken

Die Städte und Gemeinden haben sich längst auf den Weg 
gemacht und unterstützen das nationale Ziel, bis zum 
Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Die Rahmenbedingungen 
für die Kommunen werden darüber entscheiden, ob und 
wann die Klimaziele erreicht werden. Zur Bewältigung 
der vielfältigen Aufgabenbereiche bedarf es starker und 
handlungsfähiger Städte und Gemeinden. Dies gilt nicht 
nur in Bezug auf investive Maßnahmen. Vielerorts be-
steht auch ein Bedarf an Beratung, konzeptioneller Un-
terstützung und Vernetzung.

Mit Blick auf eine finanzielle Förderung von Maßnahmen 
muss gelten: Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Kli-

maanpassung müssen grundsätzlich allen Kommunen – 
unabhängig von Ihrer Wirtschaftskraft – in dem für sie 
gebotenen Rahmen möglich sein.

Im bestehenden Finanzierungsrahmen können Städte und 
Gemeinden zwar auf unterschiedliche und kleinteilige 
Fördertöpfe des Bundes und der Länder zurückgreifen. Je-
doch liegen die Bedarfe um ein Vielfaches höher.

Da eine Mischfinanzierung von Maßnahmen durch Bund 
und Länder grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht zuläs-
sig ist, bedarf es zur Stärkung der kommunalen Handlungs-
fähigkeit bei Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaß-
nahmen struktureller Änderungen. Die Schaffung einer 
neuen Gemeinschaftsaufgabe in Art. 91a Abs. 1 Nr. 3 GG 
stellt eine sinnvolle Option dar, um hier Rechtsklarheit zu 
schaffen und die Finanzierung von kommunalen Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen langfristig si-
cherstellen zu können.

Mit Blick auf die Übertragung neuer pflichtiger Aufgaben 
durch Bund und Länder wie etwa im Kontext des Klima-
anpassungsgesetzes ist sicherzustellen, dass das Kon-
nexitätsprinzip strikt beachtet und etwaige kommunale 
Mehraufgaben von Bund bzw. Ländern in Zukunft vollum-
fänglich finanziell ausgeglichen werden.

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/


18   BILANZ 2023 | AUSBLICK 2024

DIGITALE AUFHOLJAGD STARTEN

Auch im Jahr 2023 konnten bei der Digitalisierung im öf-
fentlichen Sektor nur wenig Fortschritte erzielt werden. 
Dies betrifft zunächst den Bereich der Verwaltungsdi-
gitalisierung, in dem auch ein Jahr nach Ablauf der Um-
setzungsfrist des Onlinezugangsgesetzes (OZG) keine 
wirklich sichtbaren Erfolge zu beobachten sind. Trotz Ab-
schluss eines Kommunalpaktes zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen im IT-Planungsrat zur Beschleunigung 
der OZG-Umsetzung stockt der sogenannte „Roll-Out“ 
der entwickelten Verwaltungsleistungen. Gleichzeitig 
sind auch bei der Entwicklung der Kommunen zu „Smart 
Cities“ beziehungsweise „Smart Regions“ keine wirkli-
chen Fortschritte zu beobachten. Mehrere Studien bele-
gen, dass Deutschland bei der Digitalisierung im europa-
weiten Vergleich kaum positive Ergebnisse erzielt oder 
sogar noch weiter zurückfällt. Vor allem in den Städten 
und Gemeinden fehlt es an qualifizierten Fachkräften, 
den notwendigen Finanzmitteln und vielerorts auch 
noch an einer strategischen Herangehensweise an das 
Thema. Mit Blick auf die Zukunftsthemen wie Künstliche 
Intelligenz (KI) sind alle staatlichen Ebenen gemeinsam 
gefordert, eine digitale Aufholjagd zu starten und der Di-
gitalisierung endlich den notwendigen Stellenwert ein-
zuräumen. 

Trotz Kommunalpakt 
kaum Fortschritte beim OZG

Nicht zuletzt aufgrund der verheerenden Bilanz bei 
der Umsetzung des OZG und der viel zu geringen Ver-
fügbarkeit von im Rahmen des „Einer für Alle“ (EfA) 
entwickelten digitalen Verwaltungsleistungen in der 
Fläche wurde auf Vorschlag des Landes Hessen und des 
Bundes gemeinsam mit den kommunalen Spitzenver-
bänden im ersten Halbjahr 2023 ein „Kommunalpakt“ 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen erarbeitet und 
verabschiedet. Ziel der Vereinbarung ist es, die Kommu-
nen besser als bisher beim „Roll-Out“ und „Roll-In“, also 
der Verbreitung und Implementierung der entwickelten 
EfA-Leistungen, zu unterstützen. Allerdings werden im 

Rahmen des Kommunalpaktes keine zusätzlichen Fi-
nanzmittel für die Kommunen zur Verfügung gestellt. 
Gleichzeitig herrscht immer noch große Unsicherheit 
über die finanziellen Konditionen, die für die Nutzung 
von EfA-Leistungen gelten und welche Aufwände auf die 
Städte und Gemeinden zukommen. Sechs Monate nach 
Inkrafttreten des Kommunalpaktes konnte dieser noch 
keine nennenswerte Wirkung entfalten. 

Gleichzeitig läuft auf Bundesebene das Gesetzgebungs-
verfahren für ein Nachfolgegesetz zur Digitalisierung der 
Verwaltung, das sogenannte „OZG 2.0“. Es soll die Verwal-
tungsdigitalisierung weiter voranbringen, durchgehend 
digitale Verwaltungsleistungen vorschreiben und einige 
rechtliche Hürden, etwa mit Blick auf die Schriftformer-
fordernis, beseitigen. Einige dieser Zielsetzungen sind 
grundsätzlich zu begrüßen, auch wenn sie noch zu kurz 
greifen. Fatal ist allerdings, dass im neuen „OZG 2.0“ eine 
Verpflichtung der „Gemeinden und Gemeindeverbände“ 
vorgesehen ist. Eine solche bundesgesetzliche Regelung 
ist verfassungsrechtlich nicht haltbar und wird zu einer 
Verzögerung der Verwaltungsdigitalisierung führen, an-
statt sie wie notwendig zu beschleunigen. 

Stufenplan soll „Smart Cities“ 
voranbringen

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist neben der 
Etablierung eines Kompetenzzentrums „Smart Cities“ 
auch die Erarbeitung eines Stufenplans als Ziel genannt. 
Während mit den „Modellprojekten Smart Cities“, die in 
der vergangenen Legislaturperiode ausgewählt wur-
den, rund 70 Kommunen mit knapp 800 Millionen Euro 
gefördert werden, stehen für neue Vorhaben in diesem 
Bereich seit dem Regierungswechsel keine weiteren 
zusätzlichen Finanzmittel zur Verfügung. Die Funktion 
eines Kompetenzzentrums „Smart Cities“ soll die Ko-
ordinierungs- und Transferstelle der Modellprojekte 
ausfüllen, die dazu aber erkennbar nicht in der Lage ist 
und für diesen Zweck auch nicht konzipiert wurde. Da-
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her können die allermeisten Städte und Gemeinden in 
Deutschland nicht von den Erfahrungen in den Modell-
kommunen profitieren und die ausgewählten Projekte 
agieren faktisch außerhalb der Wahrnehmbarkeit. 

Im Sommer 2023 begannen zudem die Arbeiten an ei-
nem „Stufenplan Smart Cities“, der Kommunen auf dem 
Weg zur intelligenten digitalen Vernetzung unterstüt-
zen soll. Allerdings werden für dieses Vorhaben eben-
falls keine zusätzlichen Gelder bereitgestellt. Ein Stu-
fenplan könnte dennoch seine Wirkung entfalten, wenn 
er den Städten und Gemeinden einen Überblick über am 
Markt vorhandene Lösungen verschafft und einige zen-
trale Einstiegshürden beseitigt. Kern eines solchen Stu-
fenplans sollte daher ein „Marktplatz“ zur Beschaffung 
von digitalen Lösungen auf dem Weg zu „Smart Cities“ 
und „Smart Regions“ sein, auf dem nur Anbieter zugelas-
sen werden, die Basisvoraussetzungen etwa im Bereich 
Datenschutz, Sicherheit und Interoperabilität erfüllen. 
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund wird sich in 
den weiteren Beratungen entschieden dafür einsetzen. 

Thema Künstliche Intelligenz 
ist in den Kommunen angekommen

Gleichzeitig befassen sich die Städte und Gemeinden 
auch mit zukünftigen digitalen Lösungen, die zur Ef-
fizienz des Verwaltungshandelns beitragen und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten können. 
Wie der „Zukunftsradar Digitale Kommune 2023“ des  
DStGB und des Instituts für Innovation und Technik 
zeigt, stehen rund zwei Drittel aller Kommunen dem 
Thema Künstliche Intelligenz aufgeschlossen gegen-
über. Allerdings setzen nur sehr wenige Städte und Ge-
meinden diese Technologie bereits heute ein. Gleichzei-
tig macht die Studie aus dem Herbst 2023 sehr deutlich, 
woran es den Kommunen beim Thema Digitalisierung 
besonders mangelt. Fehlende personelle Ressourcen 
und eine unzureichende Finanzausstattung werden als 
größte Hürden bei der Digitalisierung benannt.

Quelle: Zukunftsradar Digitale Kommune, 2023; Gra�k DStGB 2023

PRIORISIERUNG DER 
HANDLUNGSBEDARFE NACH THEMEN

11,9 %

Wo sehen Sie akuten 
Handlungsbedarf in
Ihrer Kommune beim 
Thema Digitalisierung?
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Mehrfachnennungen möglich

In den Bereichen Personalaus-
stattung und Finanzen besteht 
aus Sicht der Kommunen der 
höchste Handlungsbedarf im 
Bereich Digitalisierung. 

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/
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Um den Herausforderungen durch Klimaschutz, Trans-
formation und den Folgen des Ukraine-Kriegs ange-
messen zu begegnen, hat die Bundesregierung An-
fang September 2023 Ländern und Kommunen einen 
„Deutschland-Pakt“ vorgeschlagen. Zentrales Element 
dieses Pakts soll ein Maßnahmenpaket zur Planungs-, 
Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung sein, 
das Bund und Länder im November 2023 beschlossen 
haben. Dieses Vorhaben muss nun praxisgerecht auf den 
Weg gebracht werden. Mehr denn je gilt in diesem wich-
tigen Bereich: Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein 
Umsetzungsproblem.

Die wichtigsten Punkte aus dem umfangreichen Paket 
sind: Beim Bau von Straßen, Brücken, Schienen, Windrä-
dern, Stromtrassen und anderen Infrastrukturprojek-
ten sollen bestimmte Genehmigungsschritte verkürzt 
werden oder ganz entfallen, zum Beispiel, indem der 
Artenschutz oder Klagemöglichkeiten für Anwohner 
eingeschränkt werden. Außerdem sollen Vorhaben als 
genehmigt gelten, wenn eine Behörde nicht innerhalb 
einer festgelegten Frist entscheidet. Für Ersatzbauten 
soll keine eigene Genehmigung mehr nötig sein, etwa 
wenn eine marode Brücke durch eine neue ersetzt wird. 
Mit dem Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungs-
verfahren im Verkehrsbereich, das der Deutsche Bun-
destag im Oktober 2023 beschlossen hat, werden diese 
Eckpunkte bislang allerdings nur für den Verkehrsbe-
reich umgesetzt. 

Die vorgestellten Maßnahmen zielen aus kommunaler 
Sicht in die richtige Richtung. Der Gesetzgeber darf aber 
nicht „auf halber Strecke stehen bleiben“. Ineffiziente 
Verfahren gibt es nicht nur im Verkehrsbereich, son-
dern in vielen anderen Sektoren, auch und gerade im 
Kommunalbereich.  Hierzu zählt nicht nur der Ausbau 
der Erneuerbaren Energien. Auch die Schaffung neuen 
Wohnraums, Projekte zu Klimaschutz und Klimaanpas-
sung oder die Realisierung der Wärmewende können 
beispielhaft benannt werden.

Verfahrensrecht weiter optimieren 

Es ist daher erforderlich, dass Bund und Länder alle Opti-
onen zur Vereinfachung und Beschleunigung von Planung 
und Genehmigung prüfen und, soweit EU-rechtlich zuläs-
sig, umsetzen. So sollten etwa Ersatzneubauten nicht nur 
im Bereich von Bundesfernstraßen, sondern auch an an-
deren wichtigen Stellen genehmigungsfrei und ohne Um-
weltverträglichkeitsprüfung errichtet werden können, 
sofern sie für die Erfüllung öffentlicher beziehungsweise 
kommunaler Aufgaben unverzichtbar sind. 

Der Bund ist ferner aufgefordert zu prüfen, inwieweit 
bauliche und infrastrukturelle Maßnahmen, die unmit-
telbar dem Klimaschutz oder der Klimaanpassung die-
nen, von der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung freigestellt werden könnten. 

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt in Verwaltungsver-
fahren ist die Einführung von Stichtagsregelungen, die 
auf den Zeitpunkt der Vollständigkeitserklärung der 
Antragsunterlagen abstellen. Bei standardisierten Ver-
waltungsdienstleistungen sollte zudem durch Genehmi-
gungsfiktionen sichergestellt werden, dass ein Antrag als 
bewilligt gilt, wenn er innerhalb einer bestimmten Frist 
nicht beschieden wird. Mit Blick auf Klagemöglichkeiten 
sollte ferner klargestellt werden, dass Einwände Drit-
ter nicht erst zu einem späten Zeitpunkt eines Verwal-
tungs- beziehungsweise Gerichtsverfahrens vorgebracht 
werden und damit verfahrensverzögernd wirken. Die 
Möglichkeit einer EU-konformen materiellen Präklusi-
onsregelung ist hier zu prüfen. 

Schließlich sollte auch von der Möglichkeit des vorzeiti-
gen Bau- und Maßnahmenbeginns bei Vorhaben, die im 
besonderen öffentlichen Interesse stehen, häufiger Ge-
brauch gemacht werden können. Die Option, schon vor 
Bestandskraft einer Genehmigung mit einer Maßnahme 
zu beginnen, birgt ein hohes Beschleunigungspotenzial.

PLANUNGEN UND GENEHMIGUNGEN 
BESCHLEUNIGEN
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Vergaberecht entbürokratisieren 
und vereinfachen

Die vorgenannten Aspekte müssen schließlich mit einer 
weiteren Vereinfachung und praxisgerechten Ausgestal-
tung des Vergaberechts einhergehen. Insbesondere die 
im Jahr 2023 erfolgte Streichung des § 3 Abs. 7 Satz 2 der 
Vergabeverordnung (VgV), der die Vergabe von freiberuf-
lichen Planungsleistungen betrifft, hat nicht nur zu einer 
großen Verunsicherung, sondern auch zu einem deutli-
chen Mehraufwand auf Seiten kommunaler Auftraggeber 
geführt. Konsequenz ist, dass zukünftig selbst bei kleine-
ren kommunalen Bauprojekten häufig eine europaweite 
Ausschreibung durchgeführt werden muss. Mit Blick auf 

die tägliche kommunale Beschaffungspraxis ist es daher 
von enormer Bedeutung, dass die vergaberechtlichen Rah-
menbedingungen durch Bund und Länder praxisgerecht 
gestaltet und spürbar vereinfacht werden. Komplexe und 
zum Teil divergierende Vergabevorschriften im Bereich 
der Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, vergabefremde As-
pekte sowie eine Vielzahl an Berichts-, Bekanntmachungs- 
und Statistikpflichten, die teilweise weiterreichen als es 
das EU-Recht eigentlich verlangt, verkomplizieren die Ver-
gabeverfahren und führen dazu, dass die öffentliche Hand 
nur noch sehr wenige oder teils auch gar keine Angebote 
mehr auf Ausschreibungen erhält. Ein Umsteuern ist da-
her dringend notwendig. Hieran wird sich auch das für An-
fang des Jahres 2024 angekündigte Vergabetransformati-
onspaket des Bundes messen lassen müssen.

WEITERE INFOS

Quelle: Eurostat; Gra�k: DStGB 2023

STAATLICHE INVESTITIONEN
GEMEINDEN | LÄNDER 2022
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Die öffentlichen Investitionen 
Deutschlands liegen mit 2,6 % 
 des BIP deutlich unter dem  
EU-Durchschnitt. Um die Heraus-
forderungen der Transformation 
zu meistern und damit insgesamt 
wettbewerbsfähig zu bleiben, muss 
Deutschland seine Investitionstä-
tigkeit in den kommenden Jahren 
massiv erhöhen. Auch die nicht-mo-
netären Investitionshemmnisse 
müssen dabei angegangen werden.

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/
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Der Arbeits- und Fachkräftemangel zieht sich inzwischen 
durch alle Branchen in Deutschland. Auch die Kommunen 
finden kaum noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Schwimmbädern, Krankenhäusern Bauhöfen, Kitas oder 
auch in den Verwaltungen. Insgesamt werden in den kom-
menden zehn Jahren knapp 500.000 Beschäftigte in den 
Kommunen in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig fehlen 
auf dem Arbeitsmarkt die benötigten Fach- und Arbeits-
kräfte. Viele kommunale freiwillige Angebote geraten da-
durch unter Druck, da Pflichtaufgaben Vorrang haben und 
Personal gegebenenfalls anders eingesetzt werden muss. 
Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz setzt gute Impulse, wird 
aber allein hieran auch kaum etwas ändern. Zwar sieht das 
Gesetz zahlreiche Erleichterungen für den Zugang zum 
deutschen Arbeitsmarkt vor. Jedoch steht die Bundesrepu-
blik im Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern. 
Wichtig wird es daher weiter sein, inländische Potenziale 
zu heben. Dies bedeutet aus Sicht der Kommunen, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Vor allem 
Alleinerziehende sollten mehr als bisher für den Arbeits-
markt aktiviert werden. Dies wird vor allem durch eine 

ortsnahe Kinderbetreuung funktionieren. Ebenso können 
bspw. Alleinerziehende mit geringer beruflicher Qualifika-
tion bei dem Thema Kinderbetreuung stärker eingebun-
den werden, etwa beim Ganztagsbetreuungsanspruch in 
Grundschulen ab dem Jahr 2026. Weiter muss die Zahl 
der jungen Leute ohne Schulabschluss verringert und die 
Vorzüge einer Ausbildung gegenüber dem Studium stär-
ker hervorgehoben werden. Deutschland benötigt gut aus-
gebildetes Fachpersonal. Insofern muss dem historischen 
Tiefstand beim Abschluss von Ausbildungsverträgen ent-
schlossen begegnet und schon in den Schulen für die Vor-
züge von Ausbildungen, auch und gerade durch Praktika, 
geworben werden. 

Denkbar sind auch eine steuerfreie Ausbildungsprämi-
en, um Auszubildenden etwa für die erste eigene Woh-
nung am Ausbildungsort eine finanzielle Unterstützung 
beim Ausbildungsstart zu bieten. Darüber hinaus müs-
sen wir auch das Wissen der älteren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer besser nutzen und flexiblere 
Möglichkeiten für die Arbeit nach dem eigentlichen Ru-
hestand schaffen.

ARBEITSKRÄFTEMANGEL BEGEGNEN

Quelle: Statistisches Bundesamt, April 2023; Gra�k DStGB 2023

ZAHL DER NEU ABGESCHLOSSENEN 
AUSBILDUNGSVERTRÄGE 2008 - 2022

* 2022: vorläu�ge Angaben des Statistischen Bundesamtes. Endgültige Ergebnisse zu den Auszubildenden am Stichtag 
31.12.2022 und weiteren Merkmalen stehen voraussichtlich im August 2023 zur Verfügung.

Nach einem jahrelangen Ab-
wärtstrend beim Abschluss von 
Ausbildungsverträgen hat sich 
die Zahl in den vergangenen drei 
Jahren zumindest stabilisiert. 
Ob eine Trendwende jedoch ohne 
weitere Maßnahmen zur 
Aufwertung der dualen 
Ausbildung erfolgt, ist ungewiss. 
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WEITERE INFOS

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 30. Juni 2021; Gra�k DStGB 2023

BESCHÄFTIGTE IN KOMMUNEN

47,4
39,7 %

21 %

11,9 %

24,7 %

% 

29,8 

Ausscheiden in den 
nächsten 10−20 Jahren

Ausscheiden in den 
nächsten 10 Jahren
493.250

25,2

423.750

44,7 

Beschäftigte 
verbleibend
740.360

Ob der massive Verlust an 
Beschäftigten in den Kommu-
nen aufgefangen werden kann, 
ist fraglich. Insofern müssen 
Aufgaben stärker priorisiert und 
digitalisiert werden. 

ERNEUERBARE ENERGIEN SCHNELLER AUSBAUEN

Eine klimaneutrale Energieversorgung ist eine wesentli-
che Säule zum Erreichen der Klimaziele. Die Energiekrise 
hat nicht nur den bundesweit hohen Energiebedarf ver-
deutlicht, sondern auch die Notwendigkeit einer sicheren 
und bezahlbaren Energieversorgung in den Vordergrund 
gestellt. Die steigendenden Energiekosten belasten auch 
die kommunalen Haushalte zunehmend.

Beim Ausbau Erneuerbarer Energien nimmt die Wind- 
energie an Land eine tragende Rolle ein. So sollen die ak-
tuell knapp über 60 Gigawatt (GW) installierte Leistung 
bis zum Jahr 2030 auf 115 GW anwachsen. Doch der Aus-
bau beschleunigt sich nur langsam. Zwar wird der Brut-
to-Zubau im Jahr 2023 voraussichtlich rund 3 GW betra-
gen, jedoch ist das geplante Ziel von jährlich rund 10 GW 
Zubau noch in weiter Ferne.

Ein ähnliches Bild bietet sich bei der Photovoltaik. Bis 
zum Jahr 2030 sollen 215 GW Leistung durch PV-Anla-
gen installiert sein. Bisher sind nur rund 75 GW Leistung 
installiert und im ersten Halbjahr 2023 sind 6,5 GW an 
Leistung hinzugekommen. Somit ist auch hier das Ziel 
von jährlich 22 GW Zubau noch weit entfernt.

Eines der größten Hindernisse sind neben der Flächen-
konkurrenz zu lange und zu komplexe Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren. Die Realisierung einer Windener-
gieanlage dauert von der Idee bis zur Netzeinspeisung 
rund acht Jahre. Da langwierige Verfahren einer zügigen 
Projektumsetzung entgegenstehen, müssen die Verfah-
ren spürbar beschleunigt werden.

>>

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/
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Quelle: BNetzA, Auswertung: FA Wind;  Gra�k DStGB 2023

WINDENERGIE AN LAND
NACH LÄNDERN

12.146 / 6.180

Gesamtbestand Anlagen

Leistung [MW]

Niedersachsen

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Rheinland-Pfalz

Mecklenburg-Vorpommern

Bayern

Hessen

Thüringen

Baden-Württemberg

Sachsen

Saarland

Bremen

Hamburg

Berlin

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

8.342 / 4.001
7.584 / 3.129

6.756 / 3.611

5.348 / 2.793
3.914 / 1.763

3.600 / 1.841

2.629 / 1.153

17 / 6

201 / 87

520 / 212
1.318 / 874

1.754 / 777

1.799 / 864

2.397 / 1.146

121 / 67

Gesamt
58.447 MW

28.504 Anlagen Das Ungleichgewicht 
zwischen Regionen mit hohen 
und niedrigem Windenergie-
ausbau schlägt sich in den 
Netzentgelten wider. Hier ist 
eine gleichmäßige bundesweite 
Verteilung der Netzkosten zur 
Stärkung der Akzeptanz nötig. 

Beschleunigung des Ausbaus 
durch Gesetzesänderungen

Auch im Jahr 2023 hat es daher eine Vielzahl von Ge-
setzesänderungen mit dem Ziel eines beschleunigten 
Ausbaus gegeben. Neben der weiteren Digitalisierung 
im Bauleitplanverfahren und dem Festschreiben eines 
überragenden öffentlichen Interesses, wurde auch das 
Raumordnungsgesetz dahingehend angepasst, dass das 
Ausweisen von Beschleunigungsgebieten möglich ist.

Bis die Flächenausweisung nach dem Gesetz zur Fest-
legung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen 
an Land (WindBG) erfolgt, ist das Repowering alter An-
lagen von besonderer Bedeutung. Daher adressiert ein 
noch laufendes Gesetzgebungsverfahren des Bundesim-
missionsschutzgesetzes unter anderem die Erweiterung 

des Repoweringbegriffs. Nach der geplanten Neurege-
lung soll beim Austausch einer alten durch eine moder-
ne Windenergieanlage ein Abweichen vom bisherigen 
Standort um die fünffache Höhe der Neuanlage (bisher 
zweifache Höhe) und damit um bis zu 1.500 m möglich 
sein. Hierdurch würde die Problematik der „ungeplan-
ten“ Inanspruchnahme erheblicher Flächen noch weiter 
verschärft und die Steuerungsmöglichkeiten der Kom-
munen erheblich eingeschränkt werden. Eine verbindli-
che Flächenplanung für anderweitige Nutzungen ist der 
Kommune dann nicht möglich.

Wichtig ist, dass künftige Gesetzesänderungen einen star-
ken Fokus auf die Steigerung der Akzeptanz vor Ort legen, 
etwa durch eine verpflichtende finanzielle Beteiligung der 
Kommunen. Die Energiewende findet vor Ort statt und 
muss von den Betroffenen mitgetragen werden.

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/


BILANZ 2023  | AUSBLICK 2024   25

BEZAHLBAREN WOHNRAUM SCHAFFEN
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass 
jährlich 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 öf-
fentlich geförderte, gebaut werden. Von dieser Zieler-
reichung sind wir allerdings weit entfernt. Angesichts 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird dieses 
Ziel sowohl im Jahr 2023 verfehlt und auch im Jahr 2024 
nicht zu erreichen sein. Expertenschätzungen zu Folge 
dürfte die Zahl der neu fertiggestellten Wohneinheiten 
in Mehr- und Einfamilienhäusern von 295.300 im Jahr 
2022 auf nur noch etwa 220.000 Einheiten im Jahr 2023 
gesunken sein. Auch die Zahl neu erteilter Baugenehmi-
gungen ist im Jahr 2023 überdurchschnittlich gesun-
ken. Im August 2023 wurden mit einem Minus von 31,6 
Prozent deutlich weniger Baugenehmigungen erteilt als 
im Vorjahresmonat. 

Die von der Bundesregierung beim Wohnungsgipfel im 
September 2023 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Be-
schleunigung des Wohnungsbaus zielen zwar grundsätz-
lich in die richtige Richtung und greifen verschiedene 
Forderungen des Deutschen Städte- und Gemeindebun-

des auf. Allerdings müssen den Worten nun auch Taten 
folgen. 

Angesichts deutlicher Preissteigerungen im Baubereich 
ist es insbesondere erforderlich, dass auf die Festlegung 
des sogenannten „EH-40-Neubaustandards“ im Gebäu-
debereich verzichtet wird. Das geplante Aussetzen des 
strengen Energieeffizienzhausstandards ist insoweit 
ein erster und richtiger Schritt. Der Standard sollte al-
lerdings aus kommunaler Sicht auch langfristig nicht 
verpflichtend gefordert werden. Bauen darf nicht weiter 
verteuert werden. Dies muss auch die Richtschnur bei 
den Verhandlungen zur EU-Gebäude-Richtlinie sein. 

Wohnungsbau vereinfachen und 
beschleunigen

Die von der Bundesregierung geplante Aufstockung der 
Programmmittel für den sozialen Wohnungsbau in Höhe 
von insgesamt 18,15 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026 
zielt ebenfalls in die richtige Richtung. Weitere geplante 
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Einzelmaßnahmen zur Vereinfachung und Beschleuni-
gung des Wohnungsbaus im Baugesetzbuch, der TA Lärm 
und den Musterbauordnungen entsprechen ebenfalls 
langjährigen kommunalen Forderungen. Hierzu zählen 
auch die im November 2023 von Bund und Ländern vor-
geschlagenen Rechtsänderungen zur Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren, wie zum 
Beispiel die Einführung einer Typengenehmigung für 
das serielle und modulare Bauen, die Einführung einer 
einheitlichen Genehmigungsfiktion von drei Monaten 
oder auch Vereinfachungen bei Nutzungsänderungen 
von Dachgeschossen zu Wohnzwecken sowie die Verein-
heitlichung der Kfz-Stellplatzpflicht im Rahmen der Lan-
desbauordnungen. 

Weitergehende Instrumente wie etwa die im Herbst 
2023 vorgestellte GdW-Rahmenvereinbarung 2.0 für se-
rielles und modulares Bauen sind zu begrüßen und kön-
nen dazu beitragen, die steigenden Kosten für den Woh-
nungsbau in den Griff zu bekommen. 

Bund und Länder dürfen aber nicht auf halber Strecke 
stehen bleiben. Im Rahmen der für das Jahr 2024 ange-
kündigten Baurechtsnovelle müssen weitere Instrumen-
te, auch für eine verbesserte Baulandmobilisierung, auf 
den Weg gebracht werden. Ansatzpunkte sind ein verbes-
sertes und flächendeckendes kommunales Vorkaufsrecht 
oder auch ein praxisgerechtes und optimiertes Baugebot. 
Zur Baulandaktivierung ist dem Bund auch zu empfeh-
len, einen kommunalen Boden- und Baulandfonds ein-
zurichten. Hierdurch könnten Städte und Gemeinden 
– auch außerhalb der großen Ballungsräume – gezielt 
beim Bodenerwerb zugunsten des preisgünstigen Woh-
nungsbaus finanziell unterstützt werden. Kommunale 
Bodenfonds sind ein wichtiges Instrument gemeinwohl-
orientierter Wohnungspolitik. Ein gutes Beispiel wurde 
bereits mit dem Kommunalfonds Wohnraumoffensive in 
Baden-Württemberg umgesetzt. 

Schließlich sollte auch eine praktikable und EU-konforme 
Regelung für Wohnungsbauvorhaben im planerischen 
Außenbereich geprüft werden. Nach dem Wegfall des  

§ 13b BauGB ist es wichtig, den Kommunen ein verein-
fachtes und schnelles Planungsrecht an die Hand zu 
geben. Komplexe Umweltprüfungen, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen sowie umfangreiche Beteiligungs-
verfahren sind zwar wichtig, hemmen in der jetzigen 
Ausprägung jedoch praxisgerechte Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren. Städten und Gemeinden muss 
mehr Vertrauen geschenkt und ihr Handlungsspielraum 
erweitert werden. Nur mit handlungsfähigen Kommu-
nen lassen sich die ambitionierten Wohnungsbauziele in 
Deutschland tatsächlich erreichen.

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/


BILANZ 2023  | AUSBLICK 2024   27

BILDUNGSSYSTEM NEU AUSRICHTEN
Bildung ist von entscheidender Bedeutung, um Chancen-
gleichheit und Gerechtigkeit sowie Teilhabe und gesell-
schaftlichen Aufstieg zu gewährleisten. Dafür müssen sich 
das Bildungssystem und auch die Schulen den aktuellen 
Herausforderungen stellen. Nur mit einer erfolgreichen 
Bildung wird Deutschland die zentralen Herausforderun-
gen des demografischen Wandels, der Globalisierung, der 
Integration von Zuwanderern, der Erhaltung des Wohl-
standes und der Zukunftssicherung unseres Sozialstaates 
meistern können. Gute Bildungspolitik ist gleichzeitig die 
beste Sozialpolitik. 

Dabei ist aber bei allen geplanten und beabsichtigten Vor-
haben zunächst die Grundfrage zu stellen, ob die Trennung 
von inneren (pädagogischen) und äußeren Schulangele-
genheiten den Herausforderungen der Zeit noch gerecht 
wird. Das Schulgebäude und die Ausstattung in der Schu-
le müssen den pädagogischen Anforderungen und Kon-
zepten genügen. Dies funktioniert überwiegend gut, wo 
Schulleitung, Schulaufsicht und kommunaler Schulträger 
eng zusammenarbeiten. Allerdings darf eine Schulpolitik 
im 21. Jahrhundert nicht von Zufälligkeiten abhängen, 

sondern muss den Bildungserfolg der Schülerinnen und 
Schüler in den Mittelpunkt stellen. So müssen beispiels-
weise IT-Geräte in der Schule nicht nur beschafft, sondern 
auch sinnvoll genutzt werden können. Das bedeutet, dass 
sie nicht nur angeschafft, sondern auch gewartet und in 
den Unterricht integriert werden müssen. Daher ist auch 
die Schulung der Lehrerinnen und Lehrer von großer Be-
deutung.  

Dies vorweggestellt, brauchen wir einen Dialog auf Au-
genhöhe von Bund, Ländern und Kommunen darüber, wie 
Schule im 21. Jahrhundert aussehen soll. Dazu gehören in 
erster Linie Fragen der Zuständigkeiten und dauerhafter 
Finanzierungsverantwortungen in einem föderalen Staat.  
Dies betrifft die aktuellen politischen Fragen zur Weiter-
entwicklung des DigitalPakts Schule und des Startchan-
cenprogrammes. Beide Programme richten sich an Schule 
und Schulträger, müssen aber in der Umsetzung aufein-
ander abgestimmt werden. Im Falle der Schulsozialarbeit 
muss darüber hinaus auch eine enge Verzahnung mit den 
entsprechenden Strukturen in den Kommunen stattfin-
den.

WEITERE INFOS

Seit Sommer 2023 ist Bundesentwicklungsministerin 
Svenja Schulze die neue Schirmherrin der im Jahr 2018 
von den kommunalen Spitzenverbänden ins Leben geru-
fenen Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere 
Welt“. Unter dem Dach der Initiative sammeln deutsche 
Städte, Landkreise und Gemeinden gemeinsam mit ihren 
Bürgerinnen und Bürgern sowie der lokalen Wirtschaft 
Spenden für Schulbauprojekte im Globalen Süden. Leit-
gedanke ist dabei, dass Bildung Armut verringern, Ge-
schlechterungleichheiten überwinden und Perspektiven 
vor Ort schaffen kann. 

Durch die breite Unterstützung in den Kommunen von 
Bürgerschaft und Wirtschaft konnten bisher rund 9,2 
Millionen Euro an Spendengeldern mobilisiert werden. 

Dadurch konnten in 30 Ländern insgesamt 234 Schul-
bauprojekte angestoßen werden. 135 Schulen wurden 
bereits eröffnet.

Das Projekt „1000 Schulen für unsere Welt“ ist ein nied-
rigschwelliger Einstieg in die kommunale Entwicklungs-
politik und kann einen wichtigen Beitrag zur Sensibi-
lisierung und Erklärung globaler Zusammenhänge vor 
Ort liefern. Bildung ist die Schlüsselressource für wirt-
schaftliche und soziale Prosperität. In vielen Ländern des 
Globalen Südens sind die Schulgebäude jedoch in einem 
sehr schlechten Zustand oder sogar gar 
nicht existent. Genau hier setzt die Gemein-
schaftsinitiative an.

1000 SCHULEN FÜR UNSERE WELT

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/
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Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder ab dem Jahr 2026 wird sich der Perso-
nalmangel im Bereich der Kinderbetreuung weiter ver-
schärfen und es wird nicht gelingen, bis zum Jahr 2030 
rund 600.000 zusätzliche Ganztagsplätze zu schaffen. In 
dieser Zahl sind die rund 200.000 ukrainischen Kinder, 
die nach Deutschland geflohen sind, noch nicht enthal-
ten. Eine zeitliche Flexibilisierung bis hin zu einer Ver-
schiebung wäre daher ein realistischer und richtiger An-
satz. In diese Richtung hat sich die aktuelle Präsidentin 
der Kultusministerkonferenz geäußert, nach deren An-
sicht man überlegen müsste, ob man einigen Bundeslän-
dern einen flexibleren Einstieg gewähren sollte. Es geht 
bei aller Zielsetzung auch darum, ein realistisches Erwar-
tungsmanagement zu betreiben.

Hinzu kommt, dass mit Blick auf die demografische Ent-
wicklung in den nächsten Jahren auch viele Betreuerin-
nen und Betreuer das Rentenalter erreichen werden. 
Bund und Länder sind daher gefordert, eine breit ange-
legte Ausbildungsinitiative für Erzieherinnen und Erzie-
her zu starten. Zusätzlich gilt es, Schutzsuchenden aus 
der Ukraine, die über pädagogische Qualifikationen ver-
fügen, einen schnellen und unkomplizierten Berufsein-
stieg in der Kinderbetreuung zu ermöglichen.

Die Länder sind in der Pflicht, die Kommunen bei der 
Umsetzung des Rechtsanspruchs finanziell und organi-
satorisch gezielt zu unterstützen, denn sie haben dem 
Rechtsanspruch im Bundesrat zugestimmt. Dazu gehört 
möglichst viel Flexibilität vor Ort, um angepasste Lösun-
gen zu finden, ohne immer neue personelle und bürokrati-
sche Vorgaben zu formulieren. Hinsichtlich der konkreten 
Ausgestaltung bleibt es notwendig, dass beispielsweise 
auch Angebote von (Sport-)Vereinen und Musikschulen 
bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs gelten.

Die Kommunen haben insbesondere bei den Kindertages-

stätten in den letzten Jahren massiv Personal aufgebaut. 
So konnte eine deutliche Verbesserung des Angebotes er-
reicht und die Anzahl der Beschäftigten in Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung in den Jahren 2013 bis 2023 
von rund 500.000 auf über 750.000 gesteigert werden. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass mit einer Verschärfung von 
Anforderungen, etwa bei den Personalschlüsseln, Be-
treuungsangebote aufgrund der hohen Nachfrage re-
duziert werden müssen. Um dem kurzfristig entgegen-
zuwirken, brauchen die Kommunen Flexibilität bei der 
Erweiterung der Höchstgruppengröße, dem Einsatz von 
geeignetem Hilfspersonal, sowie der Entlastung bei Do-
kumentationspflichten für das pädagogische Personal. 
Darüber hinaus müssen Quereinsteigerprogramme, so-
wie die Ausbildung des pädagogischen Personals attrak-
tiver gestaltet und auch die Berufsanerkennung für aus-
ländische Fachkräfte beschleunigt werden. Der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund lehnt die Verankerung neuer 
verpflichtender Standards in der Kindertagesbetreuung 
auf Bundesebene ab. Sie würden insbesondere zu perso-
nellen Mehrbedarfen, die nicht gedeckt werden können, 
führen. Ob und welche Standards verändert werden kön-
nen, kann nur auf Ebene der Länder in Zusammenarbeit 
mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Landesebe-
ne diskutiert und entschieden werden.

AUSBAU DER GANZTAGSBETREUUNG 
FLEXIBILISIEREN

WEITERE INFOS
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Mit dem Koalitionsvertrag war im Rahmen der Reform 
der familienpolitischen Leistungen mit der Kindergrund-
sicherung große Hoffnung für eine Vereinfachung und 
Digitalisierung von Leistungen zur Bekämpfung der Ar-
mut von Kindern verbunden. Diesen Ansatz, das aktuelle 
System monetärer Leistungen für Familien und Kinder 
weiterzuentwickeln, unterstützt der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund ausdrücklich. Allerdings haben sich 
diese Erwartungen durch den Entwurf des entsprechen-
den Gesetzes nicht erfüllt.

Es wurde ein Gesetz vorgelegt, welches vor allem eine 
Verwaltungsstrukturreform vorsieht, die anstelle eines 
schlanken und transparenten Verfahrens bei der Beantra-
gung der Kindergrundsicherung unnötige Parallelstruk-
turen vorsieht. Anstelle der Weiterentwicklung wichtiger 
familienpolitischer Leistungen, ist stattdessen eine Aufs-
plittung in Leistungen für Kinder und Eltern bei unter-
schiedlichen Behörden zu befürchten. Insbesondere der 
Ausbau der Familienkassen zu einem Familienservice, 
der nur für die Regelleistungen des Garantiebetrages und 
des Kinderzusatzbetrages zuständig sein soll, erscheint 
unnötig. Die Zielrichtung, mehr bedürftige Kinder mit 
den Leistungen zu erreichen und einfache Verfahren zu 
schaffen, wird nach Ansicht des DStGB nicht erreicht. 
Stattdessen wird zusätzliche Bürokratie aufgebaut.

Anstelle der Schaffung einer neuen Bundesbehörde soll-
ten bestehende Strukturen bei den Jobcentern gestärkt 
werden. So können tatsächlich auch familienpolitische 
Beratungsangebote gebündelt werden. Die Kindergrund-
sicherung muss darüber hinaus sicherstellen, dass sich 
die Erwerbsanreize für die Eltern nicht verringern.

Die Bekämpfung von Armut lässt sich nicht in erster Linie 
durch monetäre Leistungen erreichen, sondern vor allem 
mit Investitionen in die Bildungs- und Teilhabemöglich-
keiten. Dafür muss nicht nur in Infrastruktur, sondern 

vor allem in Beratungsangebote investiert werden. Die 
jeweilige Situation der armutsgefährdeten Kinder und 
Jugendlichen ist nicht von der Situation der Familien 
zu trennen. Damit bedürftige Familien die Leistungen 
weiterhin aus einer Hand erhalten, sollte der Kinderzu-
satzbetrag der Kindergrundsicherung für sie über die 
Jobcenter gewährt werden. Dies würde eine Vielzahl von 
unnötigen Schnittstellen vermeiden und den Aufwand 
für alle Beteiligten reduzieren. Für Kinder im bisherigen 
Leistungsbezug von Kinderzuschlag und Kindergeld soll-
te es hingegen bei der Zuständigkeit der Familienkasse 
bleiben.

KINDERGRUNDSICHERUNG ÜBERARBEITEN 

WEITERE INFOS
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Bund und Länder haben sich im November 2023 auf die 
Fortführung des Deutschlandtickets geeinigt, die ent-
scheidende Finanzierungsfrage jedoch erneut verscho-
ben. Es bedarf dauerhaft einer Nachschusspflicht von 
Bund und Ländern, um die mit dem Ticket verbundenen 
Kosten vollumfänglich auszugleichen. Der bundesweite 
Tarif kann durch die Verkehrsunternehmen und kom-
munalen ÖPNV-Aufgabenträger bei unkalkulierbaren 
Risiken andernfalls nicht umgesetzt werden. Sorgen be-
reiten den Städten und Gemeinden auch die gestiegenen 
allgemeinen Kosten für den ÖPNV-Betrieb, die vielerorts 
Diskussionen um die Einschränkung von Angeboten aus-
lösen. Die kommunalen ÖPNV-Ausgaben stiegen allein 
zwischen dem Jahr 2017 und dem Jahr 2021 um über 35 
Prozent. Angesichts der Preissteigerungen seit dem Jahr 
2022 ist davon auszugehen, dass die Steigerung bis Ende 
des Jahres 2023 bei über 50 Prozent liegt.

Die Debatte und die Herausforderungen zur Finanzie-
rung des Deutschlandtickets rücken zudem den notwen-

digen ÖPNV-Ausbau aus dem Blickfeld der Politik. Seit 
dem Frühjahr 2022 wurde intensiv unter Beteiligung des 
Deutschen Städte- und Gemeindebundes an einem Pakt 
mit Bund und Ländern gearbeitet. Das Vorhaben des Koa-
litionsvertrags, einen gemeinsamen Ausbaupfad für Busse 
und Bahnen zu entwickeln, ist jedoch bislang ergebnislos 
geblieben. Klar ist: Verbesserungen in der Angebotsqua-
lität in Stadt und Land, der flächenhafte Umstieg auf al-
ternative Antriebe, digitaler Vertrieb oder die Schaffung 
flexibler Bedienformen auf dem Land sind ohne einen fi-
nanziellen Kraftakt von Bund und Ländern nicht zu stem-
men. Die Kommunen, die Branche sowie die Verkehrsmi-
nisterkonferenz der Länder sind sich einig, dass es neben 
zusätzlichen Mitteln aufgrund der gestiegenen Energie-
kosten sowie der Finanzierung des Deutschlandtickets für 
den ÖPNV-Ausbau finanzielle Planbarkeit braucht. Dies ist 
für mehr Klimaschutz im Verkehr, eine bessere Anbindung 
der Fläche im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse so-
wie für die Verdichtung von nachfragestarken Angeboten 
in den Ballungsräumen zwingend notwendig.

ÖPNV ZUKUNFTSSICHER FINANZIEREN

Gra�k: DStGB 2023

Beitrag zum 
Klimaschutz 

Bezahlbare 
Mobilität 

für alle

Innovations-
förderung 

(z. B. Digitalisierung, 
autonomes Fahren)

Steigerung 
der Lebensqualität 

vor Ort 

Reduzierung 
gesellschaftlicher 

Umweltkosten

Jobmotor 
für die Kommunen

Beitrag für 
gleichwertige 

Lebensverhältnisse 

Sichtbarkeit 
alternativer 

Antriebe 
(z. B. Elektrobusse)

1 2 3 4

5 6 7 8

8 GRÜNDE FÜR DIE 
STÄRKUNG DES ÖPNV 

Der Ausbau des ÖPNV auf Schiene 
und Straße wird von den Kom-
munen vorangetrieben. Hierfür 
bedarf es der Unterstützung von 
Bund und Ländern.
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Deutschland braucht ein zeitgemäßes Verkehrsrecht. 
Wie im Koalitionsvertrag verankert, benötigen die Kom-
munen darin deutlich mehr Entscheidungsspielräume, 
um vor Ort passgenaue und von der Bevölkerung gewoll-
te Maßnahmen im Straßenverkehr umzusetzen. Diese 
Kernforderung wurde in zahlreichen Entschließungen 
und Anträgen im Bundestag, im Bundesrat, in der Ver-
kehrsministerkonferenz sowie in tausenden Kommunal-
parlamenten bundesweit und oftmals parteiübergreifend 
immer wieder adressiert. 

Die Ablehnung der Anpassung des Straßenverkehrsge-
setzes im Bundesrat im November 2023 war deshalb 
ein deutlicher Rückschlag. Es fehlt damit auch an einer 
Rechtsgrundlage für die von der Bundesregierung geplan-
te Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO). Vorgese-
hen waren darin beispielsweise Vereinfachungen bei der 
Einrichtung von Fußgängerüberwegen, welche oftmals an 
einer notwendigen Zahl an Fußgängern oder vergange-
nen Unfällen scheitert. Ebenso war angedacht, Tempo 30 

vor weiteren schutzbedürftigen Einrichtungen oder vor 
Spielplätzen anordnen zu können und den Schilderwald 
zumindest in Teilen zu lichten. Dies sind die Themen, wel-
che die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bewegen.

Dabei geht es den Kommunen weder um flächendecken-
des Tempo 30 noch um eine Verbannung von Autos aus 
den Städten. Vielmehr fordern die Menschen und die Po-
litik vor Ort endlich ausreichende Handlungsmöglichkei-
ten, um die Verkehrsverhältnisse vor Ort passend zu re-
geln. Maßnahmen im Sinne einer präventiven und damit 
höheren Verkehrssicherheit, im Sinne von Klimaschutz, 
Gesundheitsschutz und lebenswerter Städte und Gemein-
den müssen noch in dieser Legislatur ermöglicht werden. 
Der vorgelegte Gesetzentwurf zum StVG bietet die pas-
sende Basis für diesen Paradigmenwechsel. Die vorge-
schlagene Novelle der StVO wäre ein erster folgerichtiger 
Schritt. Bund und Länder müssen das Gesetz sowie die 
Verordnung jetzt im Sinne der Bedürfnisse der Kommu-
nen und Menschen vor Ort auf den Weg bringen.

STRASSENVERKEHRSRECHT REFORMIEREN

WEITERE INFOS

EIN MODERNES VERKEHRSRECHT 
FÜR DIE MOBILITÄTSWENDE 

Quelle & Gra�k: DStGB 2022
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8 Gründe für mehr kommunale Entscheidungsbefugnisse im Verkehrsrecht

Eine Reform des Straßenver-
kehrsrechts ist überfällig. Die 
Kommunen brauchen mehr Ent-
scheidungsspielräume im Sinne 
von Klimaschutz, Gesundheits-
schutz und lebenswerter Städte 
und Gemeinden.
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Der Pkw wird auf absehbare Zeit zentrales Verkehrs-
mittel für eine Vielzahl von Wegen bleiben. Um einen 
Großteil der Verkehrsleistung klimaneutral zu erbringen, 
braucht es daher eine konsequente Elektrifizierung. Auch 
dank frühzeitiger Investitionen vieler Stadtwerke ist 
Deutschland im europäischen Vergleich mit fast 100.000 
öffentlichen Ladepunkten gut aufgestellt. Doch es drohen 
Versorgungslücken, wenn der Infrastrukturausbau vom 
Hochlauf der Elektrofahrzeuge überholt wird. 

Lokale Standortnachteile, beispielsweise für Tourismus-
gemeinden gilt es zu verhindern. Es ist daher richtig, mit 
dem Deutschlandnetz ein bundesweites Schnellladean-
gebot zu schaffen. Klar ist: Der massenhafte Ausbau öf-
fentlich-zugänglicher Ladeinfrastruktur muss in großen 
Teilen auf privaten Flächen durch marktwirtschaftliche 
Akteure erfolgen. Denn die Schaffung von Ladeinfra-
struktur stellt keine „kommunale Gewährleistungsauf-
gabe“ dar. Der Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bun-
desregierung schreibt den Kommunen eine zentrale 
Koordinierungsfunktionen zu, welche jedoch nicht mit 
ausreichend Ressourcen hinterlegt wird. 

Anreize schaffen

Wichtig ist daher umso mehr, dass weitere Anreize, ein-
fache Regularien und standardisierte Verfahren für den 
Infrastrukturausbau geschaffen werden. Hierzu zählen 
beschleunigte Genehmigungsmöglichkeiten im Bau-
recht, Musterlösungen sowie die Unterstützung regio-
naler Koordinationsaufgaben. Es sollte beispielsweise 
möglich sein, Ladesäulen auf Supermarktplätzen auch 
nach Geschäftsschluss zu betreiben, Bestandteile von 
Ladehubs wie Transformatoren als bauliche Nebenanla-
gen verfahrensfrei zu stellen oder mit Bonuszahlungen 
Solarenergie-Lösungen zu unterstützen. Der Bund ist 
zudem gefordert, auch eigene Flächen in das sogenann-
te „FlächenTOOL“ einzupflegen, in dem bereits eine Viel-
zahl kommunaler Potenzialflächen gelistet sind. Wo der 
Markt absehbar keine ausreichende Versorgung ermög-
licht, sind weiterhin staatliche Anreize notwendig. Hier-
zu zählen gezielte Programme für den ländlichen Raum, 
für Orte mit periodischer Nachfrage sowie für Wohn-
quartiere mit wenig privaten Potenzialflächen.

LADEINFRASTRUKTUR AUSBAUEN
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* Das laufende Jahr schließt im Gegensatz zu den Vorjahren ggf. weniger als 
12 Monate ein, wodurch das Wachstum geringer wirken kann.

Ö�entliche Ladepkte.

Anteil Schnellladepkte.

Datengrundlage: Inbetriebnahmen laut BNetzA-Ladesäulenregister, Stand 23.10.2023; Quelle: Bundesnetzagentur; Gra�k DStGB 2023
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Der Hochlauf der Ladeinfrastruk-
tur ist in vollem Gange. Es gilt 
hierbei, etwaige Versorgungslü-
cken frühzeitig zu erkennen und 
mit gezielten Fördermaßnahmen 
des Bundes gegenzusteuern.
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GIGABITVERSORGUNG STÄRKEN

Neben den stetigen eigenwirtschaftlichen Aktivitäten 
der Telekommunikationsunternehmen wird der Ausbau 
moderner Telekommunikationsinfrastruktur vor allem 
durch öffentliche Förderung von Bund, Ländern und 
Kommunen vorangetrieben. Wie schon im Vorjahr stan-
den für den Festnetz-Gigabitausbau auch im Jahr 2023 
rund drei Milliarden Euro an Bundesmitteln bereit, die 
um einen ungefähr gleich hohen Betrag von Ländern und 
Kommunen ergänzt wurden. Auch im Jahr 2023 reichte 
das Förderbudget bei Weitem nicht aus, um alle einge-
reichten Förderanträge zu bedienen. Zahlreichen Anträ-
gen konnte nicht entsprochen werden, weil sie die Bewil-
ligungskriterien nicht in ausreichendem Maße erfüllten 
und/oder andere Anträge vorzugswürdig waren. Der 
Bund könnte diesem Missstand leicht abhelfen, indem 
er die Bewertungsmaßstäbe für die Förderung vollstän-
dig transparent macht und den Kommunen damit die 
Gelegenheit eröffnen würde, die Erfolgsaussichten ihrer 
Förderanträge schon im Vorfeld der Antragsstellung zu 
beurteilen. 

Unterbrochen wurde die Umsetzung der Gigabitrichtlinie 
2.0 durch die vom Bundesfinanzministerium erlassene 
haushaltswirtschaftliche Sperre für Verpflichtungser-
mächtigungen infolge des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts zur sogenannten Schuldenbremse. Zwar konn-
ten ohnehin keine originären Fördermittel wegen der 
Erschöpfung des Budgets mehr bewilligt werden, jedoch 
wurden Anträge auf Förderung besonders betroffener 
Gebiete sowie auf Beratungsleistungen noch bearbeitet 
und im Falle der Förderwürdigkeit zu Lasten des Bud-
gets 2024 genehmigt. Diese Praxis wurde im Dezember 
2023 eingestellt, da das Budget für die Fortführung der 
Gigabitförderung des Bundes zu diesem Zeitpunkt nicht 
gesichert war.

Zur Ergänzung des eigenwirtschaftlichen Ausbaus der 
Mobilfunknetzbetreiber fördert die Mobilfunkinfrastruk-
turgesellschaft des Bundes (MIG) Antennenstandorte in 
sehr ländlichen Regionen, die ansonsten ohne moder-

ne Mobilfunkanbindung bleiben würden. Im Jahr 2023 
konnten die ersten beiden MIG-geförderten Standorte 
eingeweiht werden. Für das Jahr 2024 wird eine weitaus 
höhere Anzahl realisierter Standorte erwartet.
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Die Zahl der Cyberangriffe in Deutschland nimmt stetig 
zu. Das BSI bewertet in seinem Jahresbericht 2023 die 
Gefährdungslage im Cyberraum „so hoch wie nie“. Nach 
Schätzungen des Digitalverbandes Bitkom entstehen 
durch derartige Attacken massive finanzielle Schäden in 
Deutschland, die in Summe deutlich über 200 Milliarden 
Euro pro Jahr betragen. Während lange Zeit vor allem Un-
ternehmen im Fokus von Cyberattacken standen, rücken 
nun zunehmend auch Kommunen ins Visier der Angrei-
fer. Am meisten Aufmerksamkeit erregte in den vergan-
genen zwei Jahren wohl der Angriff auf den Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld im Juli 2021, der über lange Zeit gra-
vierende Auswirkungen hatte. Im Herbst des Jahres 2023 
waren zahlreiche Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
von einer Cyberattacke auf den kommunalen Dienstleis-
ter in Südwestfalen betroffen. Insgesamt ist davon aus-
zugehen, dass bei steigender Zahl der Angriffe insgesamt 
mehr Kommunen ins Visier der Angreifer geraten, auch 
wenn sie nicht explizit ins Zentrum der verbrecherischen 
Interessen rücken. 

Nur als Gemeinschaftsausgabe zu lösen

Die Verbesserung der Cybersicherheit und die Stärkung 
der Resilienz gegen derartige Vorfälle ist eine Gemein-
schaftsaufgabe. Notwendig ist eine enge Zusammenar-
beit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Teilweise 
haben einzelne Bundesländer hier bereits entsprechende 
Unterstützungsstrukturen geschaffen und Teams aufge-
baut, die im Krisenfall auch in den Kommunen eingesetzt 
werden können. Außerdem ist auch eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit den großen privaten IT-Konzernen 
nicht nur sinnvoll, sondern sogar eine zwingende Vor-
aussetzung, um bestmöglich gegen Attacken gewappnet 
zu sein. Vielfach verfügen diese Unternehmen über einen 
deutlich besseren Überblick über die Gefahrenlage. 

Auch die Städte und Gemeinden sind noch mehr als bis-
her gefordert, sich gerade im Bereich der Prävention 
noch besser aufzustellen. Dabei stellt der Aufbau einer 
Basisabsicherung und des IT-Grundschutzes vielfach 
derzeit aber noch eine Herausforderung dar, da es vor al-

lem an personellen und finanziellen Ressourcen mangelt. 
Vor diesem Hintergrund sind gemeinsame Kampagnen, 
wie beispielsweise das vom BSI und den kommunalen 
Spitzenverbänden gestartete Modellprojekt „Wege in die 
Basisabsicherung“, von hohem Wert.

Erfolg nicht per Gesetz erreichbar

Umgekehrt wird es nicht funktionieren, Cybersicherheit 
per Gesetz oder Verordnung bis in die kleinste Kommu-
ne festzulegen. Ein solcher Ansatz wird immer wieder 
diskutiert und hat durch die nun anstehende Umsetzung 
der sogenannten „NIS 2“-Richtlinie in nationales Recht 
neue Relevanz bekommen. Es ist daher richtig, dass der 
IT-Planungsrat beschlossen hat, die kommunale Ebene 
von der Umsetzung der Richtlinie auszunehmen. Viel-
mehr muss die begonnene föderale Zusammenarbeit 
gestärkt werden.

CYBERSICHERHEIT GEMEINSAM VERBESSERN
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LOKALE DEMOKRATIE SCHÜTZEN
Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Kom-
munalpolitik und damit auch das Ansehen der haupt- und 
ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
in Deutschland ist nach wie vor sehr hoch. Die lokale De-
mokratie hat sich als Anker in den Krisen der letzten Jahre 
bewährt. Allerdings nehmen Ansehen und Vertrauen in 
politische Institutionen in erster Linie auf Bundes- und 
Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene, ab. Der 
Krieg in der Ukraine, die Energie- und Klimapolitik, aber 
auch die Migrationskrise lassen Wut, Unsicherheiten und 
Frust auf „den Staat“ und „die Politik“ wachsen. Die Kluft 
zwischen denjenigen, die hinter dem Staat und seinen In-
stitutionen stehen und derjenigen, die sich allein gelassen 
fühlen, wird größer. Die Folgen sind eine zunehmende Po-
larisierung der Gesellschaft, Verrohung der Sprache, bis 
hin zu Hass, und extremistischen Einstellungen. 

Kommunalpolitikerinnen, Kommunalpolitiker, kommuna-
le Beschäftigte, Einsatz- und Rettungskräfte sowie Ehren-
amtliche müssen vielfach als Projektionsfläche für diesen 
Unmut herhalten. Hass und Anfeindungen gegenüber die-
sen Menschen haben ein enormes Ausmaß erreicht. Laut 
dem „Kommunalmonitoring“ des BKA gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden sind 39 Prozent der 
Menschen persönlich betroffen. Dieser Entwicklung muss 

die gesamte Gesellschaft mit aller Kraft entgegenwirken. 
Alle – Bund, Land, Kommunen sowie die Politik, Medien 
und die Gesellschaft – sind gefragt zu handeln. Diese ver-
dienen mehr Wertschätzung, Respekt und Anerkennung. 
Hierfür braucht es mehr Aufklärung über die Rolle der 
Kommunalpolitik durch mehr politische Bildung für alle 
Altersklassen. Diese Arbeit muss dauerhaft, weg von ei-
nem projektorientierten Ansatz, von Bund und Ländern 
unterstützt werden. Kürzungen der Bundesmittel für die 
Demokratieförderung und politische Bildung in den aktu-
ellen Zeiten sind kontraproduktiv. 

Gleichzeitig braucht es einen starken Rechtsstaat, der 
Hass im digitalen Raum, aber auch im täglichen Leben, 
konsequent ahndet. Hier ist bereits viel durch Bund und 
Länder passiert. Das Gesetzespaket zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, die „Allianz 
zum Schutz kommunaler Amts- und Mandatsträger/in-
nen“ sowie die neu eingerichtete „bundesweite Ansprech-
stelle“ sind wichtige Schritte. Verbessert werden sollten 
Strafrechtsvorschriften zum Schutz von Kommunalpoliti-
kerinnen und Kommunalpolitikern vor „Stalking“ im Netz. 
Soziale Netzwerkbetreiber sollten im Umgang mit Hass im 
Netz und der Meldung von strafrechtlich relevanten Inhal-
ten stärker in die Verantwortung genommen werden.

Es haben großes Vertrauen zu/zur/zum

Gemeindevertretung

44 % vertrauen den Bürgermeister(in-nen) & Oberbürger-meister(innen)

Quelle: RTL/ntv Trendbarometer; forsa; Gra�k DStGB 2023
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Aktuelle Entwicklungen und Zah-
len zu Anfeindungen und Gewalt 
gegenüber Kommunalpoliti-
ker*innen sind unter www.motra.
info abrufbar. Unterstützung 
für betroffene Kommunalpoliti-
ker*innen bietet das Portal der 
Kommunalen Spitzenverbände 
und der Körber- Stiftung "Stark 
im Amt" www.stark-im-amt.de.
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Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass das deutsche Ge-
sundheitssystem zwar leistungsfähig, aber durchaus re-
formbedürftig ist. Insbesondere muss die medizinische 
und pflegerische Versorgung in Stadt und Land vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels sichergestellt 
werden. Dabei muss eine gute Versorgung stets die Men-
schen in den Mittelpunkt stellen. 

Neben einer guten Haus- und Facharztversorgung ist 
eine flächendeckende Krankenhausversorgung sicher-
zustellen. Bei den niedergelassenen Ärzten sind hier in 
erster Linie die kassenärztlichen Vereinigungen in der 
Pflicht, ihrem Sicherstellungsauftrag nachzukommen. 
Gleichwohl können und sollten die Kommunen im Rah-
men ihrer Möglichkeiten hier auch unterstützen, damit 
eine gute medizinische Versorgung erhalten bleibt.

Im Bereich der Krankenhäuser ist es wichtig, dass eine 
flächendeckende Versorgung weiterhin gewährleistet 
wird. Dafür ist eine echte Krankenhausstrukturreform 
notwendig, da auch in den vergangenen Jahren erfor-
derliche Investitionen in die Krankenhäuser durch die 
Länder unterlassen worden sind. Um einen kalten Struk-
turwandel zu verhindern, ist es von entscheidender Be-
deutung, dass die aktuell enormen Defizite der Kranken-
häuser durch Bund und Länder übernommen werden 
und einer Strukturreform ein sogenanntes „Vorschaltge-
setz“ vorangestellt wird. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass die Trägervielfalt im Krankenhausbereich verloren 
geht und die Kommunen als Ausfallbürgen herhalten 
müssen. Schon für das Jahr 2023 kann mit einer Summe 
von knapp zwei Milliarden Euro gerechnet werden, die 
Kommunen als Liquiditätszuschüsse und Bürgschaften 
für ihre eigenen Krankenhäuser aufwenden müssen. 

Die Versorgung der Bevölkerung kann zukünftig flächen-
deckend nur sichergestellt werden, wenn die Koopera-
tion und Vernetzung der verschiedenen Fachdisziplinen 

und Sektoren wie Hausärzte, Fachärzte und Kranken-
häuser gelingt. Dazu muss auch die Digitalisierung im 
Gesundheitsbereich weiterverfolgt werden. Es braucht 
nicht nur die digitale Patientenakte, sondern einen Aus-
bau von Videosprechstunden, den verstärkten Einsatz 
des Telenotzarztes im Rettungsdienst und auch den Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Berei-
chen der medizinischen Versorgung.

Im Lichte des Urteils des Bundessozialgerichts zu den 
sog. "Pool-Ärzten" ist die Politik auf Bundesebene gefor-
dert, die notwendige Rechtsänderung auf den Weg zu 
bringen, damit auch zukünftig genügend Ärzte für die 
Arbeit in den Notfallpraxen der Kassenärztlichen Verei-
nigungen zur Verfügung stehen. Andernfalls werden die 
ohnehin schon überlasteten Notaufnahmen der Kran-
kenhäuser weiter strapaziert, was aufgrund der aktuel-
len Personalsituation und der wirtschaftlichen Lage der 
Krankenhäuser die Lage weiterhin verschärfen wird.

KRANKENHAUSVERSORGUNG 
FLÄCHENDECKEND SICHERSTELLEN
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Die Reform der Pflegeversicherung ist weiterhin eine der 
drängendsten sozial- und gesellschaftspolitischen Aufga-
ben. Die in der bisherigen Legislaturperiode verabschie-
deten Maßnahmen im Rahmen des Pflegeunterstützungs- 
und -entlastungsgesetzes (PUEG) sind bei weitem nicht 
ausreichend, um die Finanzierung nachhaltig sicherzu-
stellen. Mit den vorgenommenen Änderungen hat sich die 
Finanzlage vielmehr noch weiter zugespitzt. Zum Jahres-
ende wird ein Defizit von rund 2,4 Milliarden Euro pro-
gnostiziert. Die Bundesregierung schließt die Lücke aus-
schließlich mit erneuten Beitragssatzerhöhungen durch 
die Versicherten. Schon in den nächsten Jahren werden 
erneute Änderungen erforderlich sein. Zugleich muss 
dringend der ambulante Bereich stärker in den Blick ge-
nommen werden. Nach wie vor werden rund 80 Prozent 
der Pflegebedürftigen zu Hause von ihren Angehörigen 
und ambulanten Diensten betreut. Dies gilt es nicht nur 
zu erhalten, sondern auch zu stärken. Die Anhebung der 
Pflegesachleistung und des Pflegegeldes zum Januar 2025 
führt nicht dazu, dass ausreichend ambulante Anbieter 
zur Verfügung stehen beziehungsweise Pflegedienste 
dafür gewonnen werden können, sowohl schwierige, auf-
wändige als auch einfache, finanziell vermeintlich weni-
ger lukrative Pflegesituationen zu übernehmen. 

Dabei ist die Personalsituation in der Pflege angespannt 
und es ist bekannt, dass sich die Lage noch weiter zuspit-
zen wird. Aktuell gibt es in Deutschland 1,6 Millionen Pfle-
gekräfte, darunter knapp 630.000 in der Altenpflege. Dies 
wird aber bei weitem nicht ausreichen, denn allmählich 
kommen die sogenannten Babyboomer in die Jahre und 
selbst in Pflege. Das Gesundheitsministerium rechnete 
zuletzt für 2050 mit rund 6,5 Millionen pflegebedürftigen 
Menschen in der sozialen Pflegeversicherung. Der Pfle-
gekräftenachwuchs wird nicht im erforderlichen Umfang 
zur Verfügung stehen. Schon jetzt besteht ein bundeswei-
ter Fachkräftemangel bei examinierten Pflegefachleuten 
in nahezu allen Bereichen. Qualifizierte Fachkräfte für 

die Pflege nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu halten, 
gehört zu den zentralen Aufgaben einer zukunftsfähigen 
Gesundheitspolitik.

Jede Reform muss sich am Ende daran messen lassen, ob 
und inwiefern sie den Pflegebedürftigen und auch den 
Pflegenden eine Verbesserung bringt. Zugleich darf die 
Pflegereform nicht zu Lasten der kommunalen Sozialhilfe 
(Hilfe zur Pflege) gehen. Von daher erwartet der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund, dass noch ausstehende Ver-
abredungen aus dem Koalitionsvertrag, wie die Stärkung 
der Rolle der Kommunen in der Pflege, die Einbeziehung 
neuer Wohnformen in die Pflegeversicherung, die Über-
nahme der medizinischen Behandlungspflege durch die 
Krankenversicherung oder die Herausnahme der Ausbil-
dungskostenumlage aus den Eigenanteilen schnellstmög-
lich angegangen werden.

PFLEGE ZUKUNFTSSICHER AUFSTELLEN
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Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den Städ-
ten und Gemeinden immer deutlicher spürbar. Nicht 
nur Starkregenereignisse und Hochwasser stellen die 
Kommunen vor große Herausforderungen. Auch langan-
haltende Hitze und Trockenheit führen zu gravierenden 
Folgewirkungen.

Um die natürlichen Wasserreserven Deutschlands zu si-
chern, Vorsorge gegen Wasserknappheit zu leisten, Nut-
zungskonflikten vorzubeugen sowie den Zustand der Ge-
wässer und die Wasserqualität insgesamt zu verbessern, 
hat die Bundesregierung im März 2023 die Nationale 
Wasserstrategie nach einem mehrere Jahre andauernden 
Prozess beschlossen. Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund hat sich von Beginn an aktiv an dem Prozess be-
teiligt und sich auch im Jahr 2023 wiederholt mit dem 
Bundesumweltministerium hierzu ausgetauscht.

Nutzungskonflikte praktikabel lösen

Zwar ist die Wasserversorgung in Deutschland derzeit 
nicht gefährdet, allerdings kann es bei langanhaltenden 
Hitze- und Dürreperioden vorkommen, dass es in einzel-
nen Städten und Gemeinden zu regionalen Wasserknapp-
heiten kommt. Verstärkt drohenden Nutzungskonflikten 
muss dabei frühzeitig und klar begegnet werden.

Vor diesem Hintergrund hat der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund gemeinsam mit den weiteren kommuna-
len Spitzenverbänden und dem VKU eine Handreichung 
„Beschränkung der Trinkwasserverwendung bei Was-
serknappheit“ erstellt. Diese nennt mögliche Indikato-
ren, Handlungsmöglichkeiten für eine rechtlich zulässige 
Gestaltung, zeigt gute Beispiele auf und betont die wich-
tige Rolle der Kommunikation. Die Handreichung gibt da-
mit eine wichtige Orientierung für Beteiligte und liefert 
durch juristische Einordnungen und die Bündelungen 
von Praxiserfahrungen Einblicke in den aktuellen bun-
desweiten Erfahrungshorizont und stellt eine wichtige 
Hilfestellung für die nächsten Jahre dar.

Im Falle von Nutzungskonflikten braucht es zudem eine 
eindeutige Priorisierung. Dies betrifft neben wasserin-
tensiven Industrien sowie der Landwirtschaft auch Na-
turschutzziele und private Nutzungen. Wo nicht genug 
Wasser für alle Abnehmer vorhanden ist, muss in Zukunft 
die öffentliche Wasserversorgung stets Vorrang haben.

Schadstoffeinträge effektiv verhindern

Daneben muss mit Blick auf die Gewässergüte das Prinzip 
der Herstellerverantwortung sowohl im europäischen als 
auch im nationalen Wasserrecht umgesetzt werden. Ein-
träge von Nitrat, Mikroplastik oder auch Arzneimitteln in 
die Gewässer und das Abwasser müssen möglichst schon 
an der Quelle und damit zu Beginn der Handlungskette 
vermieden werden.

Die europäische Ebene hat sich im Rahmen der anste-
henden Novellierung der EU-Kommunalabwasserricht-
linie für die Einführung der erweiterten Herstellerver-
antwortung ausgesprochen. Zudem sollen zukünftig die 
Hersteller bestimmter Stoffgruppen an den Kosten der 
Einführung einer sogenannten 4. Reinigungsstufe und 
damit an der Beseitigung dieser Stoffe beteiligt werden. 
Dies ist aus kommunaler Sicht ausdrücklich zu begrüßen 
und muss auch national zeitnah umgesetzt werden.

Mit der Nationalen Wasserstrategie ist ein erster Schritt 
gemacht. Nun kommt es auf die richtige und schnelle 
Umsetzung an. Dazu muss die kommunale Ebene bei der 
Anpassung eigener Strukturen, wozu auch die personelle 
Ausstattung gehört, insgesamt gestärkt werden.

WASSERSTRATEGIE UMSETZEN

WEITERE INFOS
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LÄNDLICHE RÄUME FÖRDERN

Die ländlichen Räume tragen wesentlich zur Wirtschafts-
kraft Deutschlands bei und haben darüber hinaus ein 
hohes Potenzial, das in Zeiten enormer Transformati-
onsaufgaben mehr als bisher aktiviert werden muss. Die 
Schaffung eines gesamtdeutschen Fördersystems im Jahr 
2020 war ein richtiger Schritt, um den Zugang zu Unter-
stützungsprogrammen für ländliche sowie strukturschwa-
che Regionen zu erleichtern. Wichtig ist aber ebenso, dass 
ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, um zielgerichtet 
am Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse zu arbeiten. Die 
Mittelausstattung, insbesondere bei den Gemeinschafts-
aufgaben GRW und GAK, ist hierfür entscheidend. Die Pro-
gramme ermöglichen Investitionen in wirtschaftsnahe In-
frastruktur und Lebensqualität vor Ort. Die Verbesserung 
der Infrastrukturanbindung von Gewerbegebieten, zeit-
gemäße touristische Angebote oder die Entwicklung von 
Ortskernen sorgen zudem für enorme Hebeleffekte durch 
sich anschließende private Investitionen.

Die ländlichen Räume sind durch weitere Förderpro-

gramme darüber hinaus gezielter als bisher zu adressie-
ren. So können Landgemeinden häufig aufgrund fehlender 
Verwaltungskraft nicht an Programmen von Bund, Län-
dern und der Europäischen Union teilnehmen oder wer-
den zugunsten größerer Vorhaben in den Ballungszentren 
bei Förderprogrammen nicht berücksichtigt. Dies ist ein 
fatales Zeichen an die Akteure vor Ort. Deshalb bedarf es 
einer unbürokratischen und niedrigschwelligen Förde-
rung ländlicher Räume. Dies fängt bei der Antragserstel-
lung an. Regelungen zum Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
müssen beispielsweise unter dem Blickwinkel des Büro-
kratieabbaus und der Vereinfachung überprüft und ange-
passt werden. Dies gilt insbesondere für Verwaltungs- und 
Kontrollverfahren, die oft nicht im Verhältnis zu den ge-
förderten Projekten stehen. Stattdessen sollten generell 
kurze Projektskizzen für eine erste Prüfung der Fördereig-
nung sowie ein „an die Hand nehmen“ durch Projektträger 
etabliert werden, damit mehr Städte und Gemeinden der 
Zugang zu Fördermitteln ermöglicht wird.

WEITERE INFOS

FÖRDERSTRUKTUR DER 
LÄNDLICHEN ENTWICKLUNG

 Quelle/Gra�k: BMEL 2023; DStGB 2023
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Mit 2,8 Millionen Arbeitsplätzen und einem touristischen 
Konsum von rund 330 Milliarden Euro stellt der Tourismus 
einen zentralen Wirtschaftszweig dar und hat vielerorts 
zu einer positiven Entwicklung der Kommunen beigetra-
gen. Eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur stei-
gert auch die Lebensqualität für die Einheimischen. Auch 
auf Bundesebene muss diese wirtschaftliche Bedeutung 
in konkrete Unterstützungsmaßnahmen münden.  Dies 
gilt insbesondere für die im Koalitionsvertrag verankerte 
„Nationale Plattform für die Zukunft des Tourismus“ und 
die Fertigstellung einer Nationalen Tourismusstrategie. 
Notwendig ist hierbei ein Ausgleich zwischen den Zielen 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie der Wettbewerbs-
fähigkeit. Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingun-
gen vor Ort benötigen die Kommunen Gestaltungsspiel-
räume. Die Tourismusförderung, beispielsweise durch die 
Gemeinschaftsaufgaben GRW und GAK, muss auf einem 
hohen Niveau beibehalten werden, denn sie ermöglicht 
auch abseits der Metropolen den Ausbau zeitgemäßer, 
nachhaltiger und wettbewerbsfähiger Angebote sowie 
Hebelwirkungen durch private Investitionen. 

Erhalt und Ausbau touristischer Infrastruktur stellen 
eine enorme Herausforderung für gemeindliche Haushal-

te dar. Neben einer soliden kommunalen Finanzausstat-
tung sind Finanzierungsinstrumente wie Tourismusab- 
gaben und Bettensteuer daher zu erhalten. Im Zuge der 
Diskussion um die Abschaffung von Meldescheinen ist 
sicherzustellen, dass weiterhin Informationen der Be-
herbergungsbetriebe zur Erhebung der kommunalen 
Finanzierungsinstrumente oder zur Anerkennung von 
Kurorten bereitgestellt werden. Digitale Meldescheine 
ermöglichen dies, entlasten das Personal in den Betrie-
ben und verhindern eine Ungleichbehandlung inländi-
scher und ausländischer Gäste. 

Die größte Herausforderung für den Tourismus bleibt 
der Fachkräftemangel. Ohne ausreichendes Personal 
geraten beispielsweise immer mehr Landgasthöfe in 
existenzielle Gefahren. Es bedarf einer Attraktivierung 
der Tourismuswirtschaft als Arbeitgeber, etwa durch die 
Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen sowie arbeits-
marktpolitische Anstrengungen wie die Aktivierung von 
lebensälteren Arbeitskräften sowie eine gezielte Rekru-
tierung und Integration ausländischer Arbeits- und Fach-
kräfte. Die Anerkennung von Berufs- und Sprachquali-
fikationen muss zu diesem Zweck unbürokratisch und 
schneller werden.

TOURISMUSWIRTSCHAFT ATTRAKTIVER MACHEN
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Quelle: Statistisches Bundesamt (2023); Gra�k: DStGB 2023*Betriebe ab 10 Betten bzw. Stellplätzen
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����� Nach der Corona-Pandemie 
gilt es nun, den Deutschland-
tourismus fit für die Zukunft zu 
machen. Hierbei müssen sowohl 
Aspekte der Nachhaltigkeit als 
auch der Wettbewerbsfähigkeit 
im Blick behalten werden.

WEITERE INFOS
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WÄLDER SCHÜTZEN UND UNTERSTÜTZEN
Die Wälder im Klimawandel zu schützen und zukunfts-
fest zu machen, ist eine der größten Herausforderungen, 
vor der die kommunalen Forstbetriebe stehen. Diese 
Themen werden weiterhin ganz oben auf der Tagesord-
nung bleiben, denn es ist davon auszugehen, dass es in 
den kommenden Jahren noch häufiger Stürme, Hitze, 
Dürre und Waldbrände geben wird. Ohne intakte Wälder 
sind die Klimaschutzziele nicht zu erreichen. Dabei ist 
die Schadensbilanz dramatisch. Seit dem Jahr 2019 sind 
bundesweit rund 600.000 Hektar Nadelwald abgestor-
ben. Auch die Buche leidet stark unter dem Klimawan-
del. Darüber hinaus beziffert das Thünen-Institut allein 
die bundesweit dringend umzubauende Fichten- und 
Buchenwaldfläche auf mindestens 2,8 Millionen Hektar.

Verlässliche politische 
Rahmenbedingen notwendig

Vor dem Hintergrund von Klima-, Biodiversitäts-, Ener-
gie- und Rohstoffressourcenkrisen soll der Wald für 
alles Lösungen anbieten. Um die hohen gesellschaft-
lichen Erwartungen erfüllen zu können, brauchen die 
Forstbetriebe nachhaltige finanzielle Unterstützung 
durch Bund und Länder sowie verlässliche politische 

Rahmenbedingen. Die Politik sollte nicht den Fehler 
begehen, durch ständig verschärfte Regelwerke die 
Waldbewirtschaftung immer mehr zu bürokratisieren. 
Es darf nicht dazu kommen, dass im „Arbeitsbereich 
Wald“ zukünftig mehr Zertifizierer und Kontrolleure 
als Waldarbeiter mit der Motorsäge unterwegs sind. 

Der Deutsche Städte- und Gemeindbund  setzt sich 
zusammen mit dem Fachausschuss der Bundesver- 
einigung der kommunalen Spitzenverbände „Deutscher
Kommunalwald“ dafür ein, dass die gerade durch die  
aktive Waldbewirtschaftung erbrachten Gemeinwohl- 
leistungen angemessen honoriert werden. Das vom 
Bundesumweltministerium „Ruhendstellen“ einzelner 
GAK-Fördertatbestände oder der Einschlagstopp in 
alten, naturnahen Buchenwäldern werden diesem An-
spruch jedoch nicht gerecht. Vom Grundsatz her wird 
der neue Weg begrüßt, der Forstwirtschaft mit dem 
Bundesförderprogramm „Klimaangepasstes Waldma-
nagement“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums 
Zugang zu Mitteln aus dem Klima- und Transformati-
onsfonds zu verschaffen. Allerdings gehen die Förder-
bedingungen mit viel Bürokratie und Kosten einher. 

>>

Quelle: BMEL (Juni 2022); Gra�k DStGB 2022

SCHADHOLZMENGEN
2018–2022*

* Geschätzt. Werte beinhalten geerntete und im Wald verbleibende Holzmengen.
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Viele Kommunen verzichten daher auf diese Fördergel-
der und hoffen auf eine angemessene Nachsteuerung.

Kommunalwald ist Bürgerwald

Mit Blick auf die anstehende Novelle des Bundeswaldge-
setzes fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund, 
nur den zwingend notwendigen Rahmen für die Wald-
bewirtschaftung und die Waldpflege zu setzen, der sich 

aus der Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums ergibt. 
Den Waldbesitzenden muss überlassen bleiben, welche 
Bäume nach dem Gesetz des Örtlichen gefällt und welche 
gepflanzt werden. Dabei ist es das Verständnis von Sub-
sidiarität und kommunaler Selbstverwaltung, dass die 
wesentlichen Entscheidungen zur Waldbewirtschaftung 
nicht in Brüssel oder Berlin, sondern in den Stadt- und 
Gemeinderäten getroffen werden, denn Kommunalwald 
ist Bürgerwald.

WEITERE INFOS

EUROPÄISCHE INTEGRATION FORTSETZEN

Im Juni 2024 werden die Europawahlen stattfinden. Au-
ßerdem werden am selben Tag oder in zeitlicher Nähe in 
der Mehrheit der deutschen Bundesländer auch Kommu-
nalwahlen stattfinden. Anlass, einen Blick auf die Zukunft 
Europas in den Gemeinden und die Zukunft der Gemein-
den in Europa zu werfen.

Nach wie vor wollen die Kommunen als bürgernächste 
Ebene ihren bestmöglichen Beitrag zum Erfolg der eu-
ropäischen Integration leisten. Gleichzeitig erwarten die 
Städte und Gemeinden, dass es in der Europäischen Uni-
on zu einer echten, partnerschaftlichen Kooperation aller 
Ebenen mit demokratisch legitimierter Verantwortung 
kommt. In der EU, mit den Mitgliedstaaten, den Ländern 
und Regionen und nicht zuletzt mit den Gemeinden und 
Kommunen vor Ort.

Die Wahlen im Juni 2024 sind entscheidende Weichen-
stellungen für die Kommunen und für unseren euro-
päischen Kontinent insgesamt. In vielen europäischen 
Ländern ist ein Erstarken an den extremen politischen 
Rändern festzustellen. Dazu gehören insbesondere auch 
Gruppierungen, die nicht für die europäische Integration, 
sondern für deren Auflösung eintreten. Auch auf kommu-
naler Ebene wird es darauf ankommen, extreme Grup-
pierungen in den Räten nicht stärker werden zu lassen.

Starke Kommunen für Stabilität

Es braucht starke und handlungsfähige Kommunen und 
eine starke kommunale Daseinsvorsorge in Europa. Zu-
dem muss in allen Städten und Gemeinden in Europa 
eine möglichst gleichwertige, chancengerechte Lebens-
qualität erreicht werden. Es darf keine Regionen geben, 
in denen Menschen sich abgehängt und benachteiligt se-
hen. Bürgernähe, überzeugende kommunale Politik und 
Dienstleistungen vor Ort, Subsidiarität und eine hand-
lungsstarke öffentliche Hand sind die besten Garanten 
für ein stabiles politisches System in allen Kommunen 
und damit in der Europäischen Union selbst. 

Lange wurde gesagt, dass Europa nicht mehr aufzuhalten 
ist. Heute ist klar: Europa ist kein Selbstläufer. Die euro-
päische Integration ist vielmehr ein Dauerlauf, in dem 
man sich fortwährend engagieren, einbringen und für 
Europa Gesicht zeigen muss. Dafür stehen auch die Städ-
te und Gemeinden und möchten ihren Einsatz für ein Ge-
lingen Europas mit echter Partnerschaft 
und Fairness gegenüber den Kommunen 
und der kommunalen Selbstverwaltung 
in Europa verbunden sehen.

WEITERE INFOS
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Mit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die 
Ukraine ist eine Zeitenwende in der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik verbunden. Der Fokus der Bundeswehr 
richtet sich stärker auf die Landes- und Bündnisverteidi-
gung, dem sich alle anderen Aufgaben unterordnen müs-
sen. Dies wird in der ersten Nationalen Sicherheitsstra-
tegie betont. Die dort beschriebene Neuausrichtung hat 
vielfältige Auswirkungen auf die Soldatinnen und Solda-
ten, die Gesellschaft und nicht zuletzt auf die Standort-
kommunen. Diesen Wandel zu gestalten ist Auftrag und 
gemeinsame Aufgabe von Kommunen und Bundeswehr. 
Nur wenn die Bundeswehr in der Gesellschaft verankert 
ist, kann die Neuausrichtung gelingen.

Die veränderten Schwerpunkte der Bundeswehr erfor-
dern eine schnelle Verbesserung der Arbeitssituation an 
den Standorten. Die Kommunen fordern hier insbeson-
dere mehr Unterstützung durch die Länder bei Bauvor-
haben in den Kasernen. Der Zustand von Unterkünften, 
Sanitäreinrichtungen und Wirtschaftsgebäuden ist sehr 
schlecht und den Soldatinnen und Soldaten kaum zu-
zumuten. Der Bund muss mit den Ländern eine Lösung 
finden, wie Bundeswehrstandorte im gesamten Bundes-
gebiet möglichst rasch auf ein vergleichbares bauliches 
Niveau gehoben werden können. Aufgrund der absehba-
ren Personalknappheit und im Interesse gegenseitiger 
Unterstützung zur Stärkung der Bundeswehr sollten die 
Länder die Amtshilfe der Landesbauverwaltungen stär-
ken. Denn es gibt Bundesländer, die Projekte an Bundes-
wehrstandorten vorbildlich umsetzen. 

Die veränderte Sicherheitslage erfordert auch gemein-
same Anstrengungen von Bundeswehr und Kommunen 
bei der Betreuung von Kindern von Bundeswehrange-
hörigen. Mit Blick auf die knappen Kapazitäten in vielen 
Kommunen ist weitere Unterstützung durch den Bund 
erforderlich, um das Angebot für Eltern, die dienen, aus-
bauen zu können. Es gibt zahlreiche weitere Anknüp-
fungspunkte für die Zusammenarbeit von Bundeswehr 
und Kommunen. Dazu zählt eine abgestimmte Kommuni-
kation bei Truppenverlegungen und die bessere verkehr-
liche Anbindung der Standorte. 

Mit dem Preis Bundeswehr und Gesellschaft, der im Jahr 
2023 zum neunten Mal durch den Bundesminister der 
Verteidigung, Boris Pistorius, sowie DStGB-Hauptge-
schäftsführer Dr. Gerd Landsberg verliehen wurde, setzt 
sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund seit Jahren 
aktiv für die Stärkung des Bandes zwischen der Bundes-
wehr und der Zivilgesellschaft ein. Für den erforderlichen 
Rückhalt der Bundeswehr in der Gesellschaft sollte auch 
die Rolle der Schulen in den Blick genommen werden. 
Gerade bei den Schülerinnen und Schülern wird das Bild 
von der Bundeswehr geprägt. Deshalb sollte die Informa-
tion der Jugendoffiziere über die Sicherheitspolitik in den 
Schulen nicht die Ausnahme sondern die Regel sein.

RÜCKHALT FÜR DIE BUNDESWEHR VERBESSERN

WEITERE INFOS
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Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich 
infolge der Krisen vergangener Jahre und der damit 
einhergehenden Eintrübung der Konjunktur spürbar 
verschlechtert. Insbesondere ist die Nachfrage nach 
deutschen Exportgütern rückläufig. Hinzu kommt eine 
Verteuerung der Kredite um das Fünffache, was insbe-
sondere Investitionen der Bauwirtschaft ausbremst. Die-
se Situation belastet auch die Kommunen. Viele dieser 
Faktoren kann der deutsche Staat nur mittelbar beein-
flussen. Umso wichtiger ist es daher, dass die Europäi-
sche Kommission, der Bund und die Länder Wirtschaft, 
Verwaltung und Bevölkerung durch gezielte Maßnahmen 
von bürokratischen Hürden entlasten. Zwar mag jede 
Vorschrift für sich genommen richtig sein, aber in der 
Summe werden Wirtschaft und Verwaltung belastet. 

Nur mit weniger Bürokratie und finanziell handlungsfä-
higen Städten und Gemeinden werden wir die Heraus-
forderungen von morgen lösen können. Ein wirklicher 
Hemmschuh ist dabei die Förderbürokratie von Bund 
und Ländern. Anstatt globale Budgets zur freien Verfü-
gung aufzusetzen und so für handlungsfähige Kommunen 
zu sorgen, werden teilweise unterschiedliche Förderpro-
gramme mit vergleichbaren Zielrichtungen geschaffen 
und durch komplizierte Antragsverfahren begleitet.

Wichtig ist generell, nicht nur über weniger Bürokratie 
zu reden, sondern auch bei der weiteren Gesetzgebung 
das Thema konsequent auf allen staatlichen Ebenen mit-
zudenken. Dies ist bei vielen Gesetzesinitiativen leider 
nicht immer erkennbar. Es drohen häufig Doppelstruk-
turen, die wichtige Prozesse ausbremsen. Insbesondere 
in Krisenzeiten zeigt sich immer wieder, dass zu hohe 
bürokratische Standards ein Hindernis für handlungsfä-
hige Kommunen sind. Mehr Generalklauseln und Zielbe-
stimmungen und gleichzeitig weniger ausdifferenzierte 
Einzelfallregelungen sind erforderlich. Das vom Bundes-

kabinett im August 2023 beschlossene Eckpunkte-Pro-
gramm für ein Bürokratieentlastungsgesetz (BEG IV) ist 
hierfür ein erster Zwischenschritt. Allerdings muss die 
Bürokratieentlastung mit mehr Mut und Innovations-
freude angegangen werden. Insbesondere die Digitali-
sierung des Rechtsverkehrs sowie die Verkürzung der 
Frist bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung werden von den Kom-
munen begrüßt. Denn die Planungsbeschleunigung muss 
im Rahmen des Deutschlandpakts spürbar von Bürokra-
tie entlastet werden. So ist beispielsweise eine Genehmi-
gungsdauer von rund 18 Monaten beim Ausbau der Win-
denergie an Land inakzeptabel. 

Alle beteiligten Akteure müssen hier sich auf relevante 
Vorgänge konzentrieren. Wichtig ist insbesondere, die 
begrenzten personellen Ressourcen nicht für aufgeblähte 
Verwaltungsverfahren zu verbrauchen. Wo eine Bürokra-
tieentlastung nicht möglich ist, sollten digitale Verfahren 
mit Unterstützung künstlicher Intelligenz bei einfachen 
Prüfungen Einzug halten.

BÜROKRATIE VERRINGERN

WEITERE INFOS

https://www.dstgb.de/themen/mobilitaet/oepnv/bund-laender-beschluss-zum-oepnv-unzureichend/


BILANZ 2023  | AUSBLICK 2024   45

Die Vergabe von Energiekonzessionen ist rechtlich kom-
plex, bindet erhebliche personelle Kapazitäten in den 
Städten und Gemeinden und ist häufig Gegenstand jah-
relanger gerichtlicher Auseinandersetzungen. Die Folge 
ist, dass die Einnahmen aus dem Recht zur Nutzung der 
gemeindlichen Wege und Plätze durch Energieleitungen 
kaum noch in einem angemessenen Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis mit Blick auf den Aufwand stehen. 

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat deshalb 
bereits im Jahr 2021 vorgeschlagen, das Konzessions-
vergabeverfahren zu vereinfachen. Durch eine De-mini-
mis-Regelung soll es Städten und Gemeinden ermöglicht 
werden, auf ein Vergabeverfahren für Strom- und Gas-
netze nach Ablauf der gesetzlichen Fristen zu verzich-
ten und dem bisherigen Inhaber des Wegenutzungs-
rechts weiterhin die Konzession einzuräumen. Diese 
Verfahrenserleichterung muss von allen Kommunen in 
Anspruch genommen werden können, in denen das be-
schriebene Missverhältnis von Einnahmen aus der Kon-
zessionsabgabe und Kosten der Neukonzessionierung 
besteht. Das Thema wurde im Rahmen einer im Frühjahr 
2023 von der Bundesregierung durchgeführten Verbän-
deabfrage zum Bürokratieabbau aufgegriffen. Auf der 
Liste von insgesamt 132 Vorschlägen befindet sich das 
Thema „De-minimis-Klausel bei der Konzessionsverga-
be gemäß § 46 Absatz 3 EnWG“ auf Platz 11.

Es herrscht Einigkeit über den Bedarf an Vereinfachung, 
sowohl unter Kommunen und kommunalen Unterneh-
men als auch unter den Energieversorgern. Gemeinsam 
mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft und dem Verband kommunaler Unternehmen 
arbeitet die der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
an einem Vorschlag für einen neuen § 46 Absatz 6a zur 
Verfahrensvereinfachung für kleine Gemeinden bei der 
Konzessionsvergabe. 

Da die Herausforderungen für Kommunen in vielen Be-
reichen steigen, sollte jedes Potenzial für Erleichterung 
gehoben werden – die Vereinfachung im Konzessionsver-
gabeverfahren ist überfällig.

KONZESSIONSVERGABE ERLEICHTERN

WEITERE INFOS
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Das Engagement in Deutschland �ndet in 
600.000 Vereinen, 
120.800 Stiftungen, 
11.000 gemeinnützigen GmbHs und 
8.700 Genossenschaften statt.

Deutschland ist das Land der 
Ehrenamtler und Freiwilligen. 
Dies gilt es zu fördern und zu 
unterstützen.

Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt sind der 
Kitt, der Leben vor Ort zusammen hält. Sichtbares Zei-
chen sind die rund 300.000 Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker, die 1,8 Millionen freiwilligen 
Mitglieder in den Feuerwehren und Katastrophenschut-
zorganisationen, aber auch die unzähligen Aktiven in den 
Kunst- und Kultureinrichtungen, der Freien Wohlfahrts-
pflege und dem organisierten Sport. Die Engagement-
bereitschaft in Deutschland ist nach wie vor sehr hoch. 
Gleichzeitig haben ehrenamtliche Organisationen Nach-
wuchsprobleme. Unter anderem die Veränderung des 
Engagements und die damit abnehmende Bereitschaft 
zur langfristigen Übernahme ehrenamtlicher Positionen 
führen zu Problemen. 

Im Jahr 2023 sind die Stimmen, die für ein soziales Pflicht-
jahr eintreten, zahlreicher geworden. Für die Etablierung 
der dafür notwendigen Strukturen ist allerdings eine 
erhebliche Zeitspanne erforderlich, um die organisatori-
schen, finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen zu 

schaffen. Zusätzlich wäre eine Verankerung im Grundge-
setz erforderlich. Die dafür notwendigen Mehrheiten sind 
zurzeit nicht erkennbar. 

Es wäre daher wichtiger, die vorhandenen Strukturen – 
etwa beim Bundesfreiwilligendienst, dem Sozialen Jahr, 
dem ehrenamtlichen Engagement bei der Feuerwehr 
oder beim THW – zu stärken. Notwendig ist ein verbindli-
ches System, in dem festgelegt wird, welche Vorteile auch 
dauerhaft mit der freiwilligen Verpflichtung verbunden 
sind. Hier ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen denk-
bar, beispielsweise Vorteile bei der Vergabe von Studien-
plätzen, Zusatzpunkte bei der Einstellung im öffentlichen 
Dienst, Anerkennung des Jahres für später erforderliche 
Praktika bei der Ausbildung im Studium oder im Beruf, 
Rentenpunkte bei der Altersversorgung, bei späterer Ar-
beitslosigkeit ein zusätzliches Jahr, ehe der Übergang vom 
Arbeitslosengeld zum Bürgergeld-Bezug erfolgt und vie-
les mehr. Auch die Entlastung von bürokratischen Hinder-
nissen wäre ein wichtiges Signal.

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT STÄRKEN

WEITERE INFOS
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Flüchtlingskrisen, Klimakrise, Corona-Pandemie und zu-
letzt der russische Angriffskrieg gegen die gesamte Ukrai-
ne haben nochmals deutlich vor Augen geführt, dass die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht an Lan-
desgrenzen halt machen und nur global bewältigt werden 
können. Hierbei spielen die Städte und Gemeinden als ers-
te und damit bürgernächste Ebene eine zentrale Rolle. In 
einem im Jahr 2023 veröffentlichten Positionspapier hat 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund aktuelle Her-
ausforderungen der kommunalen Entwicklungspolitik be-
nannt und daraus sieben Kernforderungen abgeleitet.

Zentrale Säule der deutschen kommunalen Entwick-
lungspolitik ist die Stärkung der kommunalen Ebene im 
Globalen Süden. Kommunale Selbstverwaltung und ent-
sprechende Finanzautonomie sind Garanten für Stabilität 
und wirtschaftliche Prosperität. Das Interesse in reformof-
fenen Ländern des Globalen Südens ist daher groß, ihren 
Kommunen ebenfalls mehr Autonomie zuzugestehen. In 
diesem Zusammenhang ist es als zielführend anzusehen, 
wenn Kommunalvertreterinnen und Kommunalvertreter 
bei Delegationsreisen der Ministerinnen für Auswärtiges 
und Entwicklung Berücksichtigung finden. 

Kommunale Partnerschaften können hier ebenfalls einen 
wichtigen Beitrag leisten und sollten künftig noch stär-
ker von der Bundesebene gefördert werden. Kommunale 
Entwicklungspolitik ist dabei keinesfalls nur nach außen 
gerichtet, sondern beginnt zuallererst vor Ort in den Städ-
ten und Gemeinden. Der faire Handel ist zum Beispiel ein 
wirkungsvolles entwicklungspolitisches Instrument, das 
zugleich durch eine stärkere Sensibilisierung der Proble-
matik das Gemeinwesen vor Ort fördert.

KOMMUNALE PARTNERSCHAFTEN AUSBAUEN

KOMMUNALPARTNERSCHAFTEN
DEUTSCHER KOMMUNEN

Quellen:OpenStreetMap | RGRE; Gra�k: DStGB 2023

Es gibt über 6.500 Partner-
schaften deutscher Kommunen in 
der ganzen Welt. Kommunalpart-
nerschaften sind wichtigstes
Instrument kommunaler 
Außenpolitik und stehen für
gemeinsame Werte und Solidari-
tät auch in schwierigen Zeiten.

WEITERE INFOS

1. Stärkung von Kommunalpartnerschaften 
2. Weltweite Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 

und Finanzautonomie – auch durch entsprechende  
Reformvereinbarungen auf Bundesebene mit Ländern  
des Globalen Südens 

3. Fördermittel weiterhin notwendig, aber  
Verfahrensvereinfachung angezeigt 

4. Niedrigschwellige entwicklungspolitische  
Angebote ausbauen 

5. Berücksichtigung kommunaler Vertreter/innen  
auf Auslandsreisen der Bundesminister/innen 

6. Einführung eines „Tages der kommunalen  
Entwicklungspolitik“ 

7. Fairen Handel fördern, aber keine Pflicht zu rein  
nachhaltiger Beschaffung
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